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EXTRA

DIESE WOCHE
Niederschriften
• Sitzung Gemeindevertretung
• Sitzung Jugendparlament

Neue Satzungen ab 01.01.2022
• Spielapparatesteuersatzung
• Hundesteuersatzung

Corona-Regeln
• Was gilt wo?  
• Was brauche ich wo?
• Kinderregeln  
• Regeln für Veranstaltungen

Regelmäßige Sprechstunde
im Smart City-Büro
mittwochs 16:00 - 17:00 Uhr

Filmvorstellung zur Geschichte des Egerlandes,
Vertreibung der Deutschen und Aussöhnung
mit Zeitzeuge Adolf Penzel 

Wahlaufruf
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

am kommenden

Sonntag, dem 26. September 2021,

findet die Bundestagswahl statt.

Mit Ihrer Stimmabgabe entscheiden Sie darüber, wer in den nächsten vier 

Jahren Deutschland regieren soll.

Tragen Sie am kommenden Sonntag durch eine hohe Wahlbeteiligung mit 

dazu bei, dass unser demokratisches Gemeinwesen gestärkt wird!

Ich möchte Sie deshalb herzlich bitten, unbedingt von Ihrem Wahlrecht 

Gebrauch zu machen.

Die Wahllokale sind am Wahlsonntag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.

Nach vorheriger Beantragung können Sie die Wahlunterlagen noch bis 

Freitag, 24.09. um 13:00 Uhr in der Gemeindeverwaltung abholen und 

bis Sonntag, 18:00 Uhr in den Briefkasten am Eichenzeller Schlösschen 

einwerfen.

Auf der Homepage der Gemeinde Eichenzell www.eichenzell.de finden Sie 

weitere Informationen zur Bundestagswahl.

Auf Ihre Stimme kommt es an!

Bitte gehen Sie zur Wahl!

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Rothmund

Bürgermeister

Das vorläufige Wahlergebnis finden Sie am Sonntag unter wahlen.eichenzell.de
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EICHENZELLERGemeindeverwalGemeindeverwaltung.tung.
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, können Sie alle 
Sachbearbeiter direkt unter den Durchwahlnummern erreichen.

 Bürgermeister 
Johannes Rothmund  979-21
johannes.rothmund@eichenzell.de

 Sekretariat
Eichenzeller Nachrichten, Öffentlichkeitsarbeit
Sabrina Gärtner  979-22
sabrina.gaertner@eichenzell.de  

 Standesamt und Friedhofswesen
Geburten, Heirat, Sterbefälle, Friedhofswesen
Daniel Vey  979-44
daniel.vey@eichenzell.de

 Gewerbe-, Straßenverkehrs- und Ordnungsrecht
Harald Brühl  979-88
ordnungsamt@eichenzell.de
Thomas Gernhardt  979-87
ordnungsamt@eichenzell.de

 Kultur- und Fremdenverkehrsamt
Kulturprogramm, Vergabe Kultursaal/Kulturscheune/Schlossmobil, 
Rentenangelegenheiten, Neuland Stiftung 
Hildegard Weber  979-43
hildegard.weber@eichenzell.de

 Haupt- und Personalamt
Feuerwehr- und Wahlangelegenheiten, Personal- und Versicherungswesen
Marco Schlender (Hauptamtsleiter) 979-25
marco.schlender@eichenzell.de
Rebecca Witzel  979-30
rebecca.witzel@eichenzell.de
Personalangelegenheiten
Edith Matzunsky  979-24
edith.matzunsky@eichenzell.de

Kindergartenangelegenheiten
Marie-Theres Böse 979-23
marie-theres.boese@eichenzell.de

 Gemeindekasse
Zahlungsverkehr
Martina Stidronski  979-29
martina.stidronski@eichenzell.de
Joachim Söder 979-28
joachim.soeder@eichenzell.de

 Finanz- und Steuerverwaltung
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
Simon Herr (Leiter der Finanzabteilung) 979-27
simon.herr@eichenzell.de
Gewerbesteuer, Allgemeine Finanzverwaltung
Jana Farnung 979-46
jana.farnung@eichenzell.de
Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer,  
Abfallangelegenheiten
Renate Pfort  979-26
renate.pfort@eichenzell.de
IT-Administration
Benjamin Günder  979-50
benjamin.guender@eichenzell.de

 Wertstoffhof Eichenzell
Di. 14–16 Uhr (ganzjährig),  
Do. 14–16 Uhr (November bis März)
Sa. 9–12 Uhr (ganzjährig),  
Do. 16–18 Uhr (April bis Oktober)
Tel. (0 66 59) 979-26 (während der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung)

  Bau- und Liegenschaftsverwaltung (Schlossgasse 7a)
Grundstücksangelegenheiten / Allgemeine Bauverwaltung
Nico Schleicher (Bauamtsleiter)  979-65
nico.schleicher@eichenzell.de
Bautechnik / Hoch- u. Tiefbau
Dieter Seuring  979-62
dieter.seuring@eichenzell.de
Bautechnik / Tiefbau
Martin Dorn 979-61
martin.dorn@eichenzell.de
Bauplanung / Bauantragsbearbeitung
Lothar Klingebiel  979-60
lothar.klingebiel@eichenzell.de
Thomas Schmidt  979-64
thomas.schmidt@eichenzell.de
Kathrin Ebert 979-67
kathrin.ebert@eichenzell.de
Allgemeine Bauverwaltung, Liegenschaften
Silvia Barth  979-66
silvia.barth@eichenzell.de
Allgemeine Bauverwaltung, Grundstücksangelegenheiten
Vanessa Kessler 979-63
vanessa.kessler@eichenzell.de

 Bürgerbüro
Melde- und Passwesen, Sozialangelegenheiten, Einbürgerungen
Gerlinde Schnopp (Leiterin)  979-40
gerlinde.schnopp@eichenzell.de

Melde- und Passwesen, Vereinsangelegenheiten, Fundbüro
Tabea Hofmann  979-41
tabea.hofmann@eichenzell.de

Melde- und Passwesen
Ramona Schneider  979-0
ramona.schneider@eichenzell.de

Katja Bolz   979-42
katja.bolz@eichenzell.de

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 8–16 Uhr
Mi. 8–12 und 14–18.30 Uhr | Fr. 8–12 Uhr

Nur in geraden Kalenderwochen: Sa. 10-12 Uhr

Gemeindeverwaltung

Schlossgasse 4
36124 Eichenzell
Tel.: (06659) 979-0

E-Mail: gemeinde@eichenzell.de
Internet: www.eichenzell.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8–12 Uhr
 Mo. 14–16 Uhr
 Mi.14–18.30 Uhr

Eine Terminvereinbarung außerhalb der Sprechzeiten ist möglich.
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 Bauhof
Christoph Günther (Vorarbeiter)  61 85 97
bauhof@eichenzell.de

 Ordnungsbehördenbezirk
Verkehrs- u. Gefahrengutüberwachung
Thomas Gernhardt (Leiter) 979-87
thomas.gernhardt@eichenzell.de
Harald Hergenhan  979-80
harald.hergenhan@eichenzell.de
Heike Laibold  979-85
heike.laibold@eichenzell.de
Andreas Saß  979-82
andreas.sass@eichenzell.de 
Anne Schmuck  979-86
anne.schmuck@eichenzell.de
Steve Taubert  979-83
steve.taubert@eichenzell.de 

 Ortsgericht
Ortsgerichtsvorsteher
Matthias Dente Tel. (0 66 59) 91 99 62
Rennsteigweg 12, Eichenzell
matthiasdente@t-online.de

Stellvertreter
Ewald Hohmann Tel. (0 66 56) 85 95
Strehlhofweg 12, Lütter 
Sprechzeiten im Raum Wicklow, Schlösschen Eichenzell: Mi. 17-18 Uhr
(in dringenden Fällen auch außerhalb der Sprechzeiten)

 Schiedsmann
Joachim Ofenstein  Tel. (0152) 54 28 32 42
Maulkuppenstraße 7, Rothemann 
schiedsmann-eichenzell@ofenstein.de

Stellvertretende Schiedsfrau
Carola Müller Tel. (0 66 59) 24 52
Turmstraße 20, Eichenzell

 Smart City Eichenzell
Gersfelder Straße 2, 36124 Eichenzell
Thorsten Sturm (Projektleiter)  Tel. (0 66 59) 979-31
thorsten.sturm@eichenzell.de
Lisa-Maria Larbig  Tel. (0 66 59) 979-34
lisa-maria.larbig@eichenzell.de
Katharina Stupp   Tel. (0 66 59) 979-33
katharina.stupp@eichenzell.de
Jennifer Rampe  Tel. (0 66 59) 979-32
jennifer.rampe@eichenzell.de

 Kindertagesstätten
Eichenzell, Sternschnuppe Tel. (0 66 59) 31 28
Akazienweg 18 
kita.sternschnuppe@eichenzell.de 

Eichenzell, Generationenhaus Kita Riedrainmäuse
Am Riedrain 11  Tel. (0 66 59) 61 99 72
kita.generationenhaus@eichenzell.de 

Kerzell, Regenbogen Tel. (0 66 59) 32 21
Sebastianstr. 5
kita.regenbogen@eichenzell.de

Löschenrod, Spatzennest Tel. (0 66 59) 14 73
Mainstr. 7  
kita.spatzennest@eichenzell.de

Lütter, Fliegenpilz Tel. (0 66 56) 12 03
Strehlhofweg 3-5 
kita.fliegenpilz@eichenzell.de

Rönshausen, Schneckenhaus Tel. (0 66 59) 23 21
Rönshausener Str. 31 
kita.schneckenhaus@eichenzell.de

Rothemann, Gänseblümchen Tel. (0 66 59) 25 10
Pappelallee 1, kita.gaensebluemchen@eichenzell.de

Welkers, Kleine Freunde Tel. (0 66 59) 44 07
Kleine Wanne 1-3 , kita.kleinefreunde@eichenzell.de

Büchenberg, St. Jakobus  Tel. (0 66 56) 83 83
Kalbachstr. 2, kita.buechenberg@bistum-fulda.de

  Tagespflegepersonen  
(Tagesmütter)

Eichenzell

Elke Jestädt  Tel. (0170) 465 25 44
Bea Schad Tel. (0171) 617 07 64
Kim Tahiri  Tel. (0151) 14 26 54 32
Sabine Tauchel Tel. (0 66 59) 35 95
Stephanie Zentgraf Tel. (0176) 80 85 59 55

Büchenberg/Zillbach

Claudia Baus  Tel. (0 66 56) 27 50 00

Kerzell

Monika Witzel Tel. (0 66 59) 37 37  
 oder (0160) 902 332 87

Löschenrod

Maria Isabel Mendez Tel. (0 66 59) 915 00 56
Sonja Place-Plappert Tel. (0 66 59) 91 58 88

Lütter

Petra Gutermuth  Tel. (0 66 56) 85 09
Paulina Taubert Tel. (0178) 441 14 21 

oder (0 66 56) 485 99 54 

Rönshausen

Lubow Liefke Tel. (0 66 59) 46 10

Rothemann

Heike Sauer  Tel. (0 66 59) 98 78 90

Welkers

Petra Hardt  Tel. (0 66 59) 54 19 19
Gudrun Spors  Tel. (0 66 59) 31 46  

oder (0170) 830 09 92
Ingrid Wohlerdt Tel. (0 66 59) 54 19 57 

 Ortsvorsteher
Eichenzell  Dirk Fischer  Tel. (0 66 59) 91 91 45
Büchenberg  Hubert Aha Tel. (0 66 56) 88 65
Döllbach  Markus Roth Tel. (0 66 56) 91 89 70
Kerzell  Raphael Witzel Tel. (0 66 59) 16 56
Löschenrod  Holger Breithecker Tel. (0 66 59) 54 17 77
Lütter  Simon Jestädt Tel. (0163) 6 98 87 23
Rönshausen  Erhard Kiszner  Tel. (0 66 59) 35 22
Rothemann  Oskar Kanne  Tel. (0151) 15 53 02 41
Welkers  Andreas Klimesch  Tel. (0 66 59) 61 98 82

EICHENZELLERGemeindeverwalGemeindeverwaltung.tung.
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, können Sie alle 
Sachbearbeiter direkt unter den Durchwahlnummern erreichen.
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(4) Als gefährliche Hunde gelten Hunde nach § 2 der 

Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden 
vom 22.01.2003 (GVBl. I S. 54) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 6
Steuerbefreiungen

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die 
ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst 
hilfloser Personen dienen. Sonst hilflose Personen sind solche 
Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen 
„B“, „BL“, „aG“, „GL“ oder „H“ besitzen.

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für

1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf 
Weisung des Dienstherrn in den Haushalt aufgenommen 
werden, auf Kosten des Dienstherrn angeschafft wurden und 
in dessen Eigentum verbleiben und die Unterhaltskosten im 
Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln bestritten werden,

2. Hunde, die ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und 
Erhaltung von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen 
Zwecken gehalten werden. Eine Haltung ausschließlich zur 
Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu 
erwerbswirtschaftlichen Zwecken liegt insbesondere vor bei der 
Haltung

a) von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche 
ausschließlich für die Bewachung von Herden verwendet 
werden,

b) von Hunden durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden 
handeln und dieses Gewerbe angemeldet haben.

(3) Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für

a) Hunde, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder ähnlichen 
Vereinen vorübergehend untergebracht sind.

b) Hunde, die gehalten werden von Forstbeamten und –
angestellten sowie Forstschutzbeauftragten im Sinne 
des Hessischen Forstgesetzes, die im Kommunal- und 
Staatsforstdienst beschäftigt sind.

c) Hunde, die gehalten werden von bestätigten Jagdaufsehern 
sowie Jagdausübungsberechtigten mit einer vergleichbaren 
Qualifizierung. Für Hunde dieser Halter ist der Nachweis einer 
Eignungsprüfung vor einem Jagdfachverband beizubringen. Die 
Befreiung bezieht sich nur auf die Hunde, die für den jeweiligen 
besonderen Forst- und Jagdeinsatz erforderlich sind. Dabei 
muss das Einsatzgebiet überwiegend im Gemeindegebiet 
liegen.

§ 7
Steuerermäßigung

(1) Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen auf 50 
v. H. des für die Gemeinde nach § 5 Abs. 1 und 2 dieser Satzung 
geltenden Steuersatzes zu ermäßigen für
a) Hunde, die zur Bewachung von bewohnten Gebäuden benötigt 

werden, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr 
als 100 Meter entfernt liegen;

§ 8
Allgemeine Voraussetzungen  
für Steuervergünstigungen

Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nur gewährt, wenn

1. die Hunde keine gefährlichen Hunde im Sinne dieser Satzung sind,
2. die Hunde, für welche die Steuervergünstigung in Anspruch 

genommen wird, für den angegebenen Verwendungszweck 
hinlänglich geeignet sind,

3. die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes 
gehalten werden.

§ 9
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht 
erst während des Kalenderjahres beginnt - für den Rest des 
Kalenderjahres festgesetzt.

(2) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach 
Bekanntgabe des Steuerbescheides, im Übrigen in vierteljährlichen 
Beträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig.

Auf Antrag können abweichende Fälligkeiten festgelegt werden.

Amtliche Bekanntmachungen

Satzung über die Erhebung 
einer Hundesteuer im Gebiet 
der Gemeinde Eichenzell
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen 
Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 
07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 zur Verbesserung der politischen 
Teilhabe ausländischer Einwohner/innen an der Kommunalpolitik sowie 
zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften (GVBl. 
I S. 318), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell am 
16.09.2021 die folgende Satzung beschlossen:
Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet
der Gemeinde Eichenzell

§ 1
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche 
Personen im Gemeindegebiet Eichenzell.

§ 2
Steuerpflicht

(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der 
Halter eines Hundes.

(2) Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen 
Interesse oder im Interesse eines Haushaltsangehörigen im eigenen 
Haushalt aufnimmt.
Als Halterin oder Halter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei 
Monate gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder zum Anlernen 
gehalten hat.

(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 
Halterinnen oder Haltern gemeinsam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere 
Hunde, so sind sie Gesamtschuldner der Steuer.

§ 3
Entstehung und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund 
in einen Haushalt aufgenommen wird. Bei Hunden, die der Halterin 
oder dem Halter durch Geburt von einer von ihr oder von ihm 
gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. 
des Monats, in dem der Hund drei Monate alt wird. In den Fällen des 
§ 2 Abs. 2 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in 
dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die 
Hundehaltung beendet wird.

(3) Bei Zuzug einer Hundehalterin oder eines Hundehalters aus einer 
anderen Gemeinde/Stadt beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des auf 
den Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug einer Hundehalterin oder 
eines Hundehalters aus der Gemeinde endet die Steuerpflicht mit 
Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt.

§ 4
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das 
Kalenderjahr.

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, 
so ist die Steuer anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen.

§ 5
Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich
für den ersten Hund 60,00 €,
für den zweiten Hund 90,00 €,
für jeden dritten und jeden weiteren Hund 120,00 €.

(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, sind bei der 
Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. Hunde, für die 
Steuerermäßigung nach § 7 gewährt wird, gelten als erste Hunde.

(3) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen 
Hund nach § 2 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und 
Führen von Hunden vom 22.01.2003 (GVBI. I S.54) in der jeweils 
gültigen Fassung jährlich 600,- €.
Für gefährliche Hunde nach § 2 (2) der Gefahrenabwehrverordnung 
über das Halten und Führen von Hunden vom 22.01.2003 (GVBI. I 
S.54) in der jeweils gültigen Fassung bleiben die Steuersätze nach § 5 
(1) bestehen, wenn ein positiver Wesenstest für den Hund vorgelegt 
wird.
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§ 10

Meldepflicht
(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen 

Hund innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme oder - wenn 
der Hund ihr oder ihm durch Geburt von einer von ihr oder ihm 
gehaltenen Hündin zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen, 
nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der Gemeinde 
unter Angabe der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich 
anzumelden. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 muss die Anmeldung 
innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum 
von zwei Monaten überschritten worden ist, erfolgen.

(2) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine 
gewährte Steuervergünstigung, so ist dies der Gemeinde innerhalb 
von zwei Wochen anzuzeigen.

(3) Wird ein Hund veräußert, so sind mit der Anzeige nach Abs. 2 Name 
und Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers anzugeben.

(4) Wer mit einem Hund in das Gebiet der Gemeinde zuzieht, hat diesen 
innerhalb von 2 Wochen nach Zuzug bei der Gemeinde unter Angabe 
der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich anzumelden.

§ 11
Hundesteuermarken

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet 
angezeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der 
Gemeinde bleibt, ausgegeben.

(2) Die Gemeinde gibt alle drei Jahre neue Hundesteuermarken aus.
(3) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder 

ihm gehaltenen Hunde mit einer gültigen und sichtbaren 
Hundesteuermarke zu versehen.

(4) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige 
über die Beendigung der Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen 
an die Gemeinde zurückzugeben.

(5) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder 
dem Halter eine Ersatzmarke gegen eine Gebühr ausgehändigt. 
Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen 
Hundesteuermarke; die unbrauchbar gewordene Hundesteuermarke 
ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust geratene Hundesteuermarke 
wieder aufgefunden, ist die wieder gefundene Marke unverzüglich 
an die Gemeinde zurückzugeben.

§ 12
Übergangsvorschrift

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Gemeinde 
bereits angemeldeten Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 10 Abs. 1.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über die Erhebung der Hundesteuer vom 03.09.2009 in der Fassung der 
2. Änderung vom 25.09.2020 außer Kraft.
Eichenzell, den 17.09.2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Eichenzell

Johannes Rothmund
Bürgermeister

Satzung über die Erhebung 
einer Steuer auf Spielapparate 
und auf das Spielen um Geld 
oder Sachwerte im Gebiet 
der Gemeinde Eichenzell
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 zur Verbesserung der politischen 
Teilhabe ausländischer Einwohner/innen an der Kommunalpolitik sowie 
zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften (GVBl. 
I S. 318), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell am 
16.09.2021 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Steuererhebung

Die Gemeinde Eichenzell erhebt eine Steuer auf Spielapparate und auf 
das Spielen um Geld oder Sachwerte als örtliche Aufwandsteuer nach 
Maßgabe der in § 2 im Einzelnen aufgeführten Besteuerungstatbestände.

§ 2
Steuergegenstand, Besteuerungstatbestände

Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für
a) die Benutzung von Spiel- und Geschicklichkeitsapparaten, soweit sie 

öffentlich zugänglich sind,

b) das Spielen in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen Einrichtungen 
um Geld oder Sachwerte.

§ 3
Bemessungsgrundlagen

Die Steuer bemisst sich
1. zu § 2 a): nach der elektronisch gezählten Bruttokasse (Bruttokasse 

ist die elektronisch gezählte Kasse zuzüglich Röhrenentnahmen, 
abzüglich Röhrenauffüllungen, Falschgeld und Fehlgeld);

2. zu § 2 b): nach der Gesamtfläche der dem Spielbetrieb dienenden Räume.
§ 4

Steuersätze
Die Steuer beträgt
zu § 2 a): je angefangenem Kalendermonat und Apparat
1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit

a) in Spielhallen 15 v.H. der Bruttokasse,
b) in Gaststätten und an sonstigen 
Aufstellorten

12 v.H. der Bruttokasse,

2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit
a) in Spielhallen 10 v.H. der Bruttokasse,
b) in Gaststätten und an sonstigen 
Aufstellorten

8 v.H. der Bruttokasse,

zu § 2 b):
je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 26,00 Euro.

§ 5
Steuerschuldner

Steuerschuldner ist der Veranstalter. In den Fällen des § 2 a) gilt der 
Halter (Eigentümer bzw. derjenige, dem der Apparat vom Eigentümer zur 
Nutzung überlassen ist) als Veranstalter.

§ 6
Anzeigepflicht

Der Veranstalter ist verpflichtet,
a) im Falle des § 2 a) das Aufstellen von Apparaten,
b) im Falle des § 2 b) den Beginn des Spielbetriebs und die 

Gesamtfläche der dem Spielbetrieb dienenden Räumen
unverzüglich dem Gemeindevorstand Eichenzell mitzuteilen.

§ 7
Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit

(1) Der Steueranspruch entsteht mit der Verwirklichung des 
Besteuerungstatbestandes.

(2) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, die Steuer selbst zu errechnen. 
Bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres ist dem 
Gemeindevorstand Eichenzell eine Steueranmeldung nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck einzureichen und die errechnete Steuer 
an die Gemeindekasse Eichenzell zu entrichten. Die unbeanstandete 
Entgegennahme der Steueranmeldung gilt als Steuerfestsetzung. Die 
Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die Steuererklärung 
bei dem Gemeindevorstand eingegangen ist.

(3) Ein Steuerbescheid ist nur dann zu erteilen, wenn der Steuerpflichtige 
eine Steueranmeldung nicht abgibt oder die Steuerschuld 
abweichend von der Anmeldung festzusetzen ist. In diesem Fall 
ist die Steuer innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheides zu entrichten.

(4) Bei der Besteuerung nach der Bruttokasse sind den 
Steueranmeldungen nach Abs. 2 Zählwerkausdrucke für den 
jeweiligen Besteuerungszeitraum beizufügen, die als Angaben 
mindestens Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, die fortlaufende 
Nummer des Zählwerkausdruckes, die Spieleinsätze, die Gewinne 
und den Kasseninhalt enthalten müssen.

(5) In den Fällen, in denen der Steuerschuldner seinen 
Mitwirkungspflichten nach den §§ 6 und 7 dieser Satzung nicht 
nachkommt, wird die Besteuerungsgrundlage für die entsprechenden 
Zeiträume vom Gemeindevorstand Eichenzell geschätzt und die 
Steuer durch Steuerbescheid vom Gemeindevorstand festgesetzt. Die 
Festsetzung eines Verspätungszuschlages ist vorbehalten.

§ 8
Steueraufsicht und Prüfungsvorschrift

Der Gemeindevorstand Eichenzell ist berechtigt, jederzeit zur 
Nachprüfung der Steuererklärungen und zur Feststellung von 
Steuertatbeständen die Veranstaltungsräume zu betreten, die 
Geschäftsunterlagen einzusehen und die Vorlage aktueller 
Zählwerkausdrucke zu verlangen.

§ 9
Geltung des Gesetzes über kommunale Abgaben

Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, sind die §§ 4 bis 6 
des Gesetzes über kommunale Abgaben in ihrer jeweiligen Fassung 
anzuwenden.
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4. Letter of Intent (LOI) mit der Fa. Smartcampus 
Verwaltungsgesellschaft mbH

5. Wahl des Behindertenbeauftragten und seines 
Stellvertreters

6. Anträge der Fraktionen
6.1 Antrag der CDU-Fraktion;

hier: Errichtung eines Wohnmobil-Stellplatzes in der Gemeinde 
Eichenzell

6.2 Antrag der CDU-Fraktion;
hier: Unterstützung der Aktion „Rücksicht macht die Wege frei“

6.3 Antrag der CDU-Fraktion;
hier: Antrag auf Ausweisung eines Grundstückes für den Neubau 
einer Kindertagesstätte, sowie von Grundstücken für den sozialen 
Wohnungsbau

6.4 Antrag Fraktion Bürgerliste Eichenzell;
hier: Absetzung Bauleitverfahren Bebauungsplan Nr. 13,  
1. Änderung, Ortsteil Löschenrod, „Lange Äcker“

6.5 Antrag Fraktion Bürgerliste;
hier: Bauplatzvergabe für Gewerbegrundstücke

6.6 Antrag Fraktion Bürgerliste;
hier: Bericht zum SmartCity Projekt

6.7 Antrag FDP-Fraktion;
hier: Einrichtung einer Querungshilfe

7. Anfragen der Fraktionen

8. Informationen des Bürgermeisters
8.1 Beschluss der Gemeindevertretung Petersberg „Aussetzung der 

Zahlungspflicht interkommunales Gewerbegebiet“

I. Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung der Sitzung

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die 
Beschlussfähigkeit fest. Einwendungen gegen die Einberufung der 
Sitzung werden nicht erhoben. Der Vorsitzende informiert, dass der 
Antragsteller den Tagesordnungspunkt 4 zurückgezogen hat und 
dieser somit nicht behandelt wird.
Des Weiteren wurde einstimmig darüber abgestimmt, dass der 
Tagesordnungspunkt 2.2 vor dem Tagesordnungspunkt 2.1 
abgehandelt werden soll.
Vor Beginn der Beratung der Tagesordnung erheben sich alle 
Anwesenden von ihren Plätzen, um den Flutopfern in Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu gedenken.

2. Richtlinien / Satzungen
2.1 5. Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die 

Benutzung der Kindertagesstätten und Kinderkrippen
1. Änderungsantrag CWE-Fraktion:
Es wird beantragt den in der Kita-Gebührensatzung genannte 
Verspätungszuschlag zu streichen.
Beratungsergebnis: 1 Ja-Stimme(n), 33 Gegenstimme(n), 0 
Stimmenthaltung(en)
2. Änderungsantrag CWE-Fraktion:
Es wird beantragt 60 Euro anstelle 75 Euro für die Ü 3 
Ganztagsbetreuung zu erheben.
Beratungsergebnis: 5 Ja-Stimme(n), 26 Gegenstimme(n), 3 
Stimmenthaltung(en)
Beschluss Tagesordnungspunkt:
5. Änderung der Gebührensatzung
Es wird empfohlen dem Entwurf der 5. Änderung der 
Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der 
Kindertagesstätten/Kinderkrippen der Gemeinde Eichenzell unter 
Einbeziehung der empfohlenen Änderungen zuzustimmen.
5. Änderung der Gebührensatzung
Beratungsergebnis:  
26 Ja-Stimme(n), 5 Gegenstimme(n), 3 Stimmenthaltung(en)

2.1.1 Änderungsantrag der CWE-Fraktion;
hier: Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die 
Benutzung der Kindertagesstätten und Kinderkrippen
Beratungsergebnis:  
6 Ja-Stimme(n), 23 Gegenstimme(n), 5 Stimmenthaltung(en)

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung der Gemeinde Eichenzell über die Erhebung einer Steuer 
auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte vom 
26.05.2011 außer Kraft.
Eichenzell, den 17.09.2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Eichenzell

Johannes Rothmund
Bürgermeister

NIEDERSCHRIFT
zur 4. Sitzung der Gemeindevertretung
innerhalb der Wahlperiode 2021 - 2026
am Donnerstag, dem 15.07.2021,
im Saal des Bürgerzentrums Rothemann

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr Sitzungsende: 22:45 Uhr

Tagesordnung:
I. Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung der Sitzung
2. Richtlinien / Satzungen
2.1 5. Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die 

Benutzung der Kindertagesstätten und Kinderkrippen
2.1.1 Änderungsantrag der CWE-Fraktion;

hier: Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die 
Benutzung der Kindertagesstätten und Kinderkrippen

2.2 3. Änderung der Satzung über die Benutzung der 
Kindertagesstätten/Kinderkrippen

2.3 Änderung der Erschließungsbeitragssatzung vom 01.12.2004
2.4 Neufassung der Satzung über die Benutzung der gemeindlichen 

Einrichtungen der Gemeinde Eichenzell mit Gebührenordnung

3. Bauleitplanung
3.1 Beschlussfassung über die während der Beteiligung der Behörden 

(§ 4 Abs. 2 Baugesetz-buch) und der Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch) eingegangenen Anregungen und 
Hinweise zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 12, Ortsteil 
Büchenberg, „Am Lohberg“

3.2 Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 12, Ortsteil 
Büchenberg, „Am Lohberg“

3.3 Beschlussfassung über die während der Beteiligung der Behörden 
(§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) und der Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch) eingegangenen Anregungen und 
Hinweise zum Vorentwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 5, Ortsteil Welkers, „Am Märzrasen“

3.4 Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 i.V.m. 
§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) der 4. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 5, Ortsteil Welkers, „Am Märzrasen“

3.5 Beschlussfassung über die Änderung der Aufstellungsbeschlüsse 
zur 2. Änderung Flächennutzungsplans und zum Bebauungsplan 
Nr. 33, Gemarkung Eichenzell, „Solarpark Eichenzell“

3.6 Beschlussfassung über die während der Beteiligung der Behörden 
(§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) und der Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch) eingegangenen Anregungen und 
Hinweise zum Vorentwurf der 2. Änderung Flächennutzungsplans, 
Ausweisung von „Flächen für Anlagen, Einrichtungen der 
sonstigen Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken“ 
und des Bebauungsplanes Nr. 33, Gemarkung Eichenzell, 
„Solarpark Eichenzell“

3.7 Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 
2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplans und zum Bebauungsplan Nr. 33, 
Gemarkung Eichenzell, „Solarpark Eichenzell“

3.8 Beschlussfassung über Entwurf des Bebauungsplans Nr. 31, 
Ortskern Eichenzell, „Ortsmitte“ und die damit verbundene 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit

3.9 Beschlussfassung über die während der Beteiligung der Behörden 
(§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) und der Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch) eingegangen Anregungen und Hinweise 
zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 12, 
Gemarkung Rönshausen „Bäckerei südlich Industriepark Rhön“

3.10 Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 
2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 12, Gemarkung Rönshausen, „Bäckerei 
südlich Industriepark Rhön“
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3.3 Beschlussfassung über die während der Beteiligung 

der Behörden (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) und der 
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch) 
eingegangenen Anregungen und Hinweise zum Vorentwurf 
der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5, Ortsteil 
Welkers, „Am Märzrasen“
Die während der Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch) und der Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch) eingegangenen Anregungen und Hinweise zum 
Vorentwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5, Ortsteil 
Welkers, „Am Märzrasen“ vom 15.04.2021 werden zur Kenntnis 
genommen. Im Einzelnen wird hierzu, wie aus der beiliegenden 
Anlage 1 ersichtlich, beschlossen.
Die Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses.
Beratungsergebnis:  
33 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.4 Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung (§ 3  
Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) der 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 5, Ortsteil Welkers, „Am Märzrasen“
Beschluss:
Unter Berücksichtigung des vorangegangenen Beschlusses über die 
während der Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 
und der Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch) 
eingegangenen Anregungen und Hinweise wird beschlossen, den 
Entwurf der Bebauungsplan-Änderung nach den Bestimmungen des 
Baugesetzbuches (BauGB) einen Monat lang öffentlich auszulegen 
(§ 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB).
Beratungsergebnis:  
33 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.5 Beschlussfassung über die Änderung der 
Aufstellungsbeschlüsse zur 2. Änderung 
Flächennutzungsplans und zum Bebauungsplan Nr. 33, 
Gemarkung Eichenzell, „Solarpark Eichenzell“
Es wird beschlossen, die von der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Eichenzell am 05. November 2020 gefassten 
Beschlüsse (TOP 7.2 und 7.3) zur Aufstellung der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Eichenzell und zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 33, Gemarkung Eichenzell, „Solarpark 
Eichenzell“, zu ändern.
Da im Verlauf der Verfahren die Flächenverfügbarkeit nicht für alle 
Flächen hergestellt werden konnte, erfolgen die Aufstellungen der 
Bauleitplanungen mit Reduzierung des Geltungsbereiches auf das 
Grundstück Gemarkung Eichenzell, Flur 24, Flurstück 52 (komplett).
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Änderung umfasst 
somit eine Fläche von ca. 2,0 ha, der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 5,8 ha.
Die neuen Abgrenzungen der Geltungsbereiche sind in den Anlagen 
1 und 2 dargestellt.
Joachim Weber, Bürgerliste und Beigeordneter Helmut Gladbach, 
verließen wegen Widerstreit der Interessen den Sitzungssaal.
Beratungsergebnis:  
33 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.6 Beschlussfassung über die während der Beteiligung 
der Behörden (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) und der 
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch) 
eingegangenen Anregungen und Hinweise zum Vorentwurf 
der 2. Änderung Flächennutzungsplans, Ausweisung 
von „Flächen für Anlagen, Einrichtungen der sonstigen 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken“ 
und des Bebauungsplanes Nr. 33, Gemarkung Eichenzell, 
„Solarpark Eichenzell“
Die während der Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch) und der Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 
1 Baugesetzbuch) eingegangenen Anregungen und Hinweise 
zum Vorentwurf der 2. Änderung Flächennutzungsplans und 
des Bebauungsplanes Nr. 33, Gemarkung Eichenzell, „Solarpark 
Eichenzell“ werden zur Kenntnis genommen.
Im Einzelnen wird hierzu, wie aus der beiliegenden Anlage 1 
ersichtlich, beschlossen.
Die Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses.
Joachim Weber, Bürgerliste und Beigeordneter
Helmut Gladbach, verließen wegen
Widerstreit der Interessen den Sitzungssaal.
Beratungsergebnis:  
33 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

2.2 3. Änderung der Satzung über die Benutzung der 
Kindertagesstätten/Kinderkrippen
Beschluss:
3. Änderung der Satzung über
den Entwurf der 3. Änderung der Satzung über die Benutzung der 
Kindertagesstätten/Kinderkrippen der Gemeinde Eichenzell wird 
zugestimmt.
Der Entwurf der 3. Änderung der Satzung über die Benutzung 
der Kindertagesstätten/Kinderkrippen der Gemeinde Eichenzell 
wird durch Bürgermeister Johannes Rothmund und den Leiter des 
Haupt- u. Personalamtes Marco Schlender vorgestellt.
Beratungsergebnis:  
27 Ja-Stimme(n), 5 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

2.3 Änderung der Erschließungsbeitragssatzung vom 01.12.2004
Änderungsantrag Fraktion der Bürgerliste:
Der Tagesordnungspunkt soll abgesetzt und in den Bau- und 
Umweltausschuss verwiesen werden.
Beratungsergebnis:  
10 Ja-Stimme(n), 24 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)
Beschluss: Es wird beschlossen, den Vorschlag des 
Gemeindevorstandes zu folgen und dem vorgelegten 
Entwurf zur Änderung der Erschließungsbeitragsatzung des 
Gemeindevorstandes anzunehmen und zu beschließen.
Der Satzungsentwurf wird entsprechend Grundlage der 
Beschlussfassung.
Beratungsergebnis:  
31 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

2.4 Neufassung der Satzung über die Benutzung der 
gemeindlichen Einrichtungen der Gemeinde Eichenzell mit 
Gebührenordnung
Beschluss:
Der Tagesordnungspunkt wurde mit den als Anlage beigefügten 
Änderungsanträgen diskutiert und von der Tagesordnung 
abgesetzt.
Die Gemeindevertretung beschließt auf Antrag der Bürgerliste 
den Tagesordnungspunkt inklusiv der Änderungsanträge in die 
betreffenden Ausschüsse zu verweisen.
Beratungsergebnis: 
19 Ja-Stimme(n), 3 Gegenstimme(n), 12 Stimmenthaltung(en)

3. Bauleitplanung
3.1 Beschlussfassung über die während der Beteiligung 

der Behörden (§ 4 Abs. 2 Baugesetz-buch) und der 
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch) 
eingegangenen Anregungen und Hinweise zum Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 12, Ortsteil Büchenberg, „Am 
Lohberg“
Die während der Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 2 
Baugesetzbuch) und der Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch) eingegangenen Anregungen und Hinweise zum 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 12, Ortsteil Büchenberg, „Am 
Lohberg“, werden zur Kenntnis genommen.
Im Einzelnen wird hierzu wie aus der beiliegenden Anlage 2 
ersichtlich, beschlossen.
Die Anlage 2 ist Bestandteil dieses Beschlusses.
Beratungsergebnis:  
34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.2 Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 12,  
Ortsteil Büchenberg, „Am Lohberg“
Unter Berücksichtigung des vorangegangenen Beschlusses über die 
während der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 
Baugesetzbuch) eingegangenen Anregungen zum Bebauungsplan 
Nr. 12, Ortsteil Büchenberg, „Am Lohberg“ wird dieser 
Bebauungsplan gem. § 10 Baugesetzbuch (bauplanungsrechtliche 
Festsetzungen) und gem. § 91 Hessische Bauordnung 
(bauordnungsrechtliche Festsetzungen) als Satzung beschlossen.
Das Plangebiet befindet sich im westlichen Bereich des Ortsteils 
Büchenberg im Bereich „Lohberg“.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans beinhaltet die 
Grundstücke Gemarkung Büchenberg, Flur 2, Flurstücke 69/1 
teilweise, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 
79/1, 80/2, 80/3, Flur 3, Flurstücke 75 teilweise, 76 teilweise, 80/1, 
80/2 teilweise, 81/1, 82 teilweise, 86/2, 86/3 und 87.
Die Gesamtfläche des Plangebiets umfasst ca. 2,4 ha. Der als 
Satzung zu beschließende Bebauungsplan ist als Anlage beigefügt.
Beratungsergebnis:  
34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)
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4. Letter of Intent (LOI) mit der Fa. Smartcampus 

Verwaltungsgesellschaft mbH
Dieser Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt.
Beratungsergebnis: Abgesetzt

5. Wahl des Behindertenbeauftragten und seines 
Stellvertreters
Die Gemeindevertretung wählt Herrn Udo Bauch zum 
1. Behindertenbeauftragten der Gemeinde Eichenzell.
Die Wahl des stellvertretenden Behindertenbeauftragten soll im 
Herbst 2021 evtl. neu ausgeschrieben werden.
Beratungsergebnis:  
34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

6. Anträge der Fraktionen

6.1 Antrag der CDU-Fraktion;
hier: Errichtung eines Wohnmobil-Stellplatzes in der 
Gemeinde Eichenzell
Es wird beschlossen, dem Antrag der CDU-Fraktion zuzustimmen.
Beratungsergebnis:  
26 Ja-Stimme(n), 7 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

6.2 Antrag der CDU-Fraktion;
hier: Unterstützung der Aktion „Rücksicht macht die Wege 
frei“
Es wird beschlossen, dem Antrag der CDU-Fraktion zuzustimmen.
Beratungsergebnis: 
 34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

6.3 Antrag der CDU-Fraktion;
hier: Antrag auf Ausweisung eines Grundstückes für den 
Neubau einer Kindertagesstätte, sowie von Grundstücken für 
den sozialen Wohnungsbau
Beschluss:
Der Antrag der CDU-Fraktion wurde auf Antrag der Bürgerliste zur 
weiteren Bearbeitung in den Bau- und Umweltausschuss verwiesen.
Beratungsergebnis:  
34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

6.4 Antrag Fraktion Bürgerliste Eichenzell;
hier: Absetzung Bauleitverfahren Bebauungsplan Nr. 13,  
1. Änderung, Ortsteil Löschenrod, „Lange Äcker“
Beschluss:
Beratungsergebnis: Wird in nächster Sitzung am 16.9.2021 
behandelt.

6.5 Antrag Fraktion Bürgerliste;
hier: Bauplatzvergabe für Gewerbegrundstücke
Beschluss:
Beratungsergebnis: Wird in nächster Sitzung am 16.9.2021 
behandelt.

6.6 Antrag Fraktion Bürgerliste;
hier: Bericht zum SmartCity Projekt
Beschluss:
Beratungsergebnis: Wird in nächster Sitzung am 16.9.2021 
behandelt.

6.7 Antrag FDP-Fraktion;
hier: Einrichtung einer Querungshilfe
Beschluss:
Beratungsergebnis: Wird in nächster Sitzung am 16.9.2021 
behandelt.

7. Anfragen der Fraktionen
Die Anfrage der SPD-Fraktion wurde unter TOP 6.3 beantwortet.

8.      Informationen des Bürgermeisters

8.1 Beschluss der Gemeindevertretung Petersberg „Aussetzung 
der Zahlungspflicht interkommunales Gewerbegebiet“
Beratungsergebnis: Ohne Abstimmung

Joachim Bohl
Vorsitzender

Marco Schlender
Schriftführer

3.7 Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung (§ 3  
Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) der 2. Änderung 
des Flächennutzungsplans und zum Bebauungsplan Nr. 33, 
Gemarkung Eichenzell, „Solarpark Eichenzell“
Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Beschlüsse über 
die Änderung der Aufstellungsbeschlüsse und die während 
der Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) und 
der Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch) 
eingegangenen Anregungen und Hinweise wird beschlossen, den 
Entwurf der Bebauungsplan-Änderung nach den Bestimmungen des 
Baugesetzbuches (BauGB) einen Monat lang öffentlich auszulegen 
(§ 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB).
Joachim Weber, Bürgerliste und Beigeordneter
Helmut Gladbach, verließen wegen
Widerstreit der Interessen den Sitzungssaal.
Beratungsergebnis:  
33 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.8 Beschlussfassung über Entwurf des Bebauungsplans Nr. 31, 
Ortskern Eichenzell, „Ortsmitte“ und die damit verbundene 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit
Beschluss:
Es wird beschlossen dem vorliegenden Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 31, Ortskern Eichenzell, „Ortsmitte“, 
zuzustimmen und im weiteren Verfahren als Grundlage in die 
Beteiligungen einzubringen.
Der Entwurf wird Teil der Beschlussfassung.
Beratungsergebnis:  
33 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.9 Beschlussfassung über die während der Beteiligung 
der Behörden (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) und der 
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch) 
eingegangen Anregungen und Hinweise zum Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 12, Gemarkung 
Rönshausen „Bäckerei südlich Industriepark Rhön“
Die während der Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch) und der Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 
1 Baugesetzbuch) eingegangenen Anregungen und Hinweise 
zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 12, 
Gemarkung Rönshausen, „Bäckerei südlich Industriepark Rhön“, 
werden zur Kenntnis genommen.
Im Einzelnen wird hierzu, wie aus der beiliegenden Anlage 
ersichtlich, beschlossen.
Beratungsergebnis:  
34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.10 Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung (§ 3  
Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 12, Gemarkung 
Rönshausen, „Bäckerei südlich Industriepark Rhön“
Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Beschlüsse 
über die während der Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch) und der Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 
1 Baugesetzbuch) eingegangenen Anregungen und Hinweise 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12, Gemarkung 
Rönshausen, „Bäckerei südöstlich Industriepark Rhön“, wird 
beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach den 
Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) einen Monat lang, 
öffentlich auszulegen (§ 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch).
Das Plangebiet liegt im südöstlichen Bereich des „Industrieparks 
Rhön“, nördlich der Rhönbahnstrecke Fulda-Gersfeld“. Gemäß 
Beschluss der Gemeindevertretung umfasst der Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Gemarkung 
Rönshausen, Flur 4, Flurlage „Auf der Milse“, die Flurstücke 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 18/37 teilweise, 25/10 teilweise, 26, 27/1 teilweise 
(nach neuer Teilung: 27/1 teilweise und 27/2 komplett), 28 teilweise 
(nach neuer Teilung: 28/1 teilweise und 28/2 komplett) und 30/1 
teilweise.
Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von ca. 38.800 
m², er ist aus der nachstehenden Abbildung ersichtlich.
Der westliche Teil des Geltungsbereiches (ca. 75 % der 
Gesamtfläche) ist die eigentlich zu bebauende Fläche, der östliche 
Bereich (ca. 25 % der Gesamtfläche) soll als Fläche für Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen dienen.
Beratungsergebnis:  
34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)
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Das Jugendparlament einigt sich darauf eine Arbeitsgruppe zu gründen, 
die aus den Mitgliedern Vincent Mölter, Finn Witzel, Jonas Köhler, 
Kimberly Pompetzki und der Vorsitzenden Franziska Auth besteht.  
Die Arbeitsgruppe überarbeitet mit einem/einer Ansprechpartner/
in der Gemeindeverwaltung die Geschäftsordnung des 
Jugendparlaments. Bürgermeister Johannes Rothmund schlägt vor, 
eine Mustergeschäftsordnung für ein Jugendparlament vom Hessischen 
Städte- und Gemeindebund zur Hilfe zu nehmen.  
Der genaue Treffpunkt der Arbeitsgruppe ist noch nicht festgelegt, außer 
dass sie dienstags um 18:00 Uhr stattfinden soll.  
Die Änderungsvorschläge zur Geschäftsordnung legt die Arbeitsgruppe 
bei der nächsten Sitzung dem Jugendparlament zur Beratung vor. 
Das ausdrückliche Ziel des Jugendparlaments ist die geänderte 
Geschäftsordnung bis 2022 umzusetzen, sodass diese für die Neuwahlen 
des Jugendparlaments im Jahr 2023 gültig ist.
zu 4.
Franziska Auth gibt Informationen zu dem Corona-Ferienbonus der 
Gemeinde Eichenzell und berichtet wie dieser angenommen wurde. 
Bei dem Corona-Ferienprojekt konnten Kinder und Jugendliche aus 
der Gemeinde Eichenzell ihre Schwimmbadeintrittskarten bei der 
Gemeindeverwaltung einreichen, um ihren Schwimmbadeintritt von der 
Gemeinde zurückerstattet zu bekommen.  
Laut aktuellem Stand sind 20 Anträge eingegangen und die Gemeinde 
hat 123,30 Euro für die Eintrittskarten der Kinder und Jugendlichen 
zurückerstattet.
zu 5.
Jugendraum Rothemann
Finn Witzel wünscht sich in Rothemann einen offenen Jugendraum. Der 
bestehende Raum in Rothemann wird eher als Vereins- oder Kirmesraum 
genutzt, sodass Nichtmitglieder den Raum nicht nutzen können. 
Verschiedene Lösungsansätze werden genannt, beispielweise den Raum 
einmal pro Woche für die Jugendlichen zur Verfügung zu stellen.
Jugendraum Büchenberg
Leonard Vilmin erkundigt sich über das weitere Vorgehen der Sanierung 
des Jugendraums Büchenberg. Andreas Theilig teilt mit, dass mit den 
Restarbeiten in Kürze begonnen wird.
Leichenhalle Löschenrod
Jonas Köhler berichtet, dass sich das Pflaster vor der Leichenhalle 
in Löschenrod durch die Wurzeln gehoben hat und dadurch eine 
Verletzungsgefahr besteht.
Straßenpoller
Lars Emil Erhard schlägt vor, Straßenpoller in der Kurve der Gersfelder 
Straße und Turmstraße Richtung Fuldaer Straße aufzustellen.  
In dem Bereich fahren die Autofahrer oft viel zu schnell und unvorsichtig, 
was vor allem für die Passanten die zwischen der Bäckerei, der Eisdiele 
und dem Schlösschen/Turmstraße unterwegs sind, gefährlich ist.
Fahrradständer
Franziska Auth teilt mit, dass das Vorhaben, mehr Fahrradständer im 
Bereich der Eisdiele aufzustellen, noch in diesem Jahr umgesetzt wird.
Internes Treffen
Mehrere Mitglieder haben ein internes Treffen des Jugendparlaments 
vorgeschlagen, um sich besser kennenzulernen. Dieses soll im 
Jugendraum Löschenrod, dienstags um 18:00 Uhr stattfinden.  
Ein genaues Datum ist nicht festgelegt.
Smart City Eichenzell
Das Jugendparlament möchte sich beim Projekt Smart City beteiligen. 
Insbesondere mit Sicht auf die Neuwahlen des Jugendparlaments im Jahr 
2023. 
 Aus dem Grund wird die Vorsitzende des Jugendparlaments ein Treffen 
in der Woche vor den Herbstferien mit den Mitarbeiter/innen des Smart 
City-Büros vereinbaren. Bei dem Treffen soll das Projekt vorgestellt 
werden und die Mitglieder ihre Ideen einbringen können.
Instagram-Seite
Auf die eigene Instagram-Seite des Eichenzeller Jugendparlaments wird 
aufmerksam gemacht. Der Account lautet jupa.eichenzell.
Berlinfahrt zum Bundestag
Jonas Köhler fragt nach der Berlinfahrt zum Bundestag. Diese plant das 
Jugendparlament für nächstes Jahr. Ziel der Fahrt ist es den Bundestag 
näher kennenzulernen und Kontakt mit Politikern zu bekommen. Die 
Vorsitzende Franziska Auth setzt sich mit dem Bundestagsabgeordneten 
Michael Brand in Verbindung. Die nächste Sitzung findet am Dienstag, 
den 30.11.2021 um 18:00 Uhr im Jugendraum Büchenberg statt.

Franziska Auth   Lisa Baier
Vorsitzende   Schriftführerin

Die Vorsitzende  
des Jugendparlaments
Niederschrift über die 2. öffentliche Sitzung  
des Jugendparlaments 2021 - 2023
am 7. September 2021 im Jugendraum Eichenzell
Beginn der Sitzung: 18:07 Uhr
Ende der Sitzung: 18:55 Uhr

Anwesend waren:
a) stimmberechtigt:
Franziska Auth
Joëlle Ohnesorge
Ben Nüchter
Damian Remisch
Lars Emil Erhard
Leonard Vilmin
Elias Post
Finn Witzel
Jonas Köhler
Vincent Mölter
Kimberly Pompetzki
b) nicht stimmberechtigt:
Johannes Rothmund, Bürgermeister
Julian Rudolf, Vorsitzender der CDU-Fraktion
Lara Maraun, Mitglied der Gemeindevertretung
Maja Köhler, Mitglied der Gemeindevertretung
Nico Bohl, Mitglied der Gemeindevertretung
Andreas Theilig, Jugendbetreuer
Max Schneider, Praktikant
Lisa Baier, Schriftführerin
Abwesend waren:
David Reichenborn
Janne Winter
Christoph Hesterberg
Die Mitglieder des Jugendparlaments waren durch Einladung der 
Vorsitzenden des Jugendparlaments vom 29.08.2021, auf Dienstag, 
den 07.09.2021, um 18.00 Uhr, unter Mitteilung der Tagesordnung, 
einberufen. Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort der Sitzung waren in den 
Eichenzeller Nachrichten öffentlich bekannt gegeben. Die Vorsitzende 
des Jugendparlaments stellt bei Eröffnung der Sitzung fest, dass 
gegen die ordnungsmäßige Ladungsfrist keiner Einwände erhebt. Das 
Jugendparlament ist beschlussfähig. Die Verhandlungen finden in einer 
öffentlichen Sitzung statt.
Tagesordnung:
I. Unter Leitung der Vorsitzenden des Jugendparlaments
1. Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und 

Beschlussfähigkeit
2. Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung
3. Änderung der Geschäftsordnung des Jugendparlaments Eichenzell
4. Corona-Ferienbonus der Gemeinde Eichenzell - wie wurde es 

angenommen?
5. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen

Erledigung der Tagesordnung:
zu 1.
Die Vorsitzende des Jugendparlaments, Franziska Auth, eröffnet 
die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Von 14 gewählten 
Vertreterinnen und Vertretern sind 11 erschienen.
zu 2.
Gegen die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung des 
Jugendparlaments werden keine Einwendungen erhoben.
zu 3.
Vincent Mölter stellt seine erarbeitete Begründung mit Vorschlägen 
der Änderung der Geschäftsordnung des Jugendparlaments Eichenzell 
vor. Er betont, dass eine 22 Jahre alte Geschäftsordnung nicht 
zeitgemäß sei und bereits im Jahr 2019 der Wunsch der Überarbeitung 
der Geschäftsordnung geäußert wurde. Im Jahr 2019 wurde keine 
Änderung vorgenommen. Besonders bemängelt Vincent Mölter die 
Zusammensetzung und Bildung des Jugendparlaments, siehe § 2 der 
Geschäftsordnung. Es gibt eine feste Vorgabe wie viele Mitglieder ein 
Ortsteil vertreten dürfen. Vincent Mölter schlägt vor, die Anzahlvorgabe 
der Mitglieder in den jeweiligen Ortsteilen abzuschaffen und nur eine 
begrenzte Mitgliederzahl für die ganze Gemeinde Eichenzell festzulegen. 
Außerdem sollen mehr Kinder und Jugendliche auf das Jugendparlament 
aufmerksam gemacht werden. Bürgermeister Johannes Rothmund 
findet es ebenfalls gut, wenn mehr Kinder und Jugendliche an der 
Jugendparlamentssitzung teilnehmen.
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Bundestagswahl  
26. September 2021
Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl!

Abholung  
Briefwahlunterlagen
Die Stimmzettel für die Bundestagswahl 2021 
müssen spätestens am Wahlsonntag, dem 
26. September 2021 bis 18:00 Uhr in der 
Gemeindeverwaltung vorliegen, da Ihre Stimme 
andernfalls nicht mehr gezählt werden kann.  
Daher werden wir aufgrund der Postlaufzeiten  
ab dem 22. September 2021 keine 
Briefwahlunterlagen mehr versenden.

Dafür können Sie von  
Mittwoch, 22. September bis  
Freitag, 24. September noch Ihre Wahlunterlagen 
persönlich im Bürgerbüro abholen.
Der letzte Tag für die Antragstellung ist
Freitag, 24. September 2021,  
13:00 Uhr.

Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, 
ist die Ausstellung der Unterlagen noch bis zum 
Wahlsonntag, 15:00 Uhr, möglich. 

Wahlberechtigten, die glaubhaft versichern, dass 
ihnen der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ebenfalls bis zum Wahltag 26.09.2021, 
15:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Für diese Zwecke ist das Wahlamt am
Samstag, 25.09.2021  
von 10:00 bis 12:00 Uhr und am
Sonntag, 26.09.2021  
von 8:00 bis 15:00 Uhr
erreichbar.

Die ausgefüllten Wahlunterlagen müssen spätestens 
am Wahlsonntag, 26.09.2021 bis 18:00 Uhr an 
der Gemeindeverwaltung Eichenzell (Briefkasten) 
vorliegen.

Später eingegangene Wahlbriefe können bei der 
Auszählung nicht mehr berücksichtigt werden.

Übersicht  
der Wahllokale

Bezirk Wahllokal
1 Grundschule Eichenzell
Dr.-Eduard-Stieler-Str. 3, 36124 Eichenzell

2 Bürgerhaus Welkers
Hauseller 6, 36124 Eichenzell

3 Bürgerhaus Lütter
Am Sauerbrunnen 22, 36124 Eichenzell-Lütter

4 Bürgerzentrum Rothemann
Pappelallee 3, 36124 Eichenzell-Rothemann

5 Bürgerhaus Büchenberg
Kalbachstr. 4, 36124 Eichenzell-Büchenberg

6 Bürgerhaus Kerzell
Mühlenstr. 22, 36124 Eichenzell-Kerzell

7 Bürgerhaus Löschenrod
Weserstr. 14, 36124 Eichenzell-Löschenrod

8 Bürgerhaus Döllbach
Am Berg 6, 36124 Eichenzell-Döllbach

9 Feuerwehrhaus Rönshausen
Rönshausener Str. 29, 36124 Eichenzell-Rönshausen

10 DRK-Haus Eichenzell
Munkenstr. 3, 36124 Eichenzell

11 Vereinsraum Rhönklub Zv. Eichenzell
Munkenstr. 1, 36124 Eichenzell

Marco Schlender
Gemeindewahlleiter
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CORONA-REGELN IN HESSEN
Was gilt wo?

EINHEITLICHE  
MASKENPFLICHT

Im Freien: Maskenpflicht, wenn Abstände nicht eingehalten werden können •
Drinnen: Maskenpflicht (med. Masken) bis zum Sitzplatz.•

PRIVATE TREFFEN
Keine Einschränkungen. Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln  •
wird empfohlen. Testempfehlung, außer bei Geimpften und Genesen. 
Ab 25 Personen gelten Veranstaltungsregeln.•

ARBEITSPLÄTZE • Es gelten Corona-Arbeitsschutzregeln des Bundes.

SCHULE

Präsenzunterricht für alle Klassen. Negativnachweis: 2x pro Woche.  •
In den ersten zwei Wochen nach den Ferien: 3x pro Woche. 
Maske im Schulgebäude und Klassenzimmer bis zum Sitzplatz. Unterricht •
ohne Maske. In den ersten zwei Wochen nach den Sommerferien: Unterricht 
mit Maske. 
Bei Coronafall in der Klasse: 14 Tage Maske am Sitzplatz und tägliche Tests. •

KITA • Regelbetrieb

SPORT
Drinnen: 3G-Pflicht •
Im Freien: Keine Einschränkungen•

KULTURSTÄTTEN 
(MUSEEN, GEDENK-
STÄTTEN ETC.)

VERANSTALTUNGEN,  
(THEATER, KINO ETC.) 
(AB 25 PERSONEN)

Drinnen: 3G-Pflicht und Maskenpflicht bis zum Platz. •
Im Freien: 3G-Pflicht ab 1.000 Personen. •
Ab 500 Personen drinnen bzw. 1.000 Personen im Freien: Genehmigungspflicht •
Bei Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen: 3G nur im Innenbereich. •
Ausnahmen weiterhin bspw. für berufliche Zusammenkünfte. •
Sportgroßveranstaltungen (3G): Ab einer Zuschauerzahl von 5.000 ist eine  •
50-prozentige Auslastung zulässig, max. jedoch 25.000 Besucherinnen und 
Besucher (einschließlich geimpfter und genesener Personen).

KÖRPERNAHE 
DIENSTLEISTUNGEN

• 3G-Pflicht 
• Maskenpflicht

EINZELHANDEL • Alle Geschäfte geöffnet ohne Quadratmeterbegrenzung. Maskenpflicht.

GASTRONOMIE
Drinnen: 3G-Pflicht und Maskenpflicht bis zum Platz für Personal und Gäste •
Drinnen und im Freien: Abstands- und Hygienekonzept•

CLUBS/ 
DISCOTHEKEN

Drinnen: Maskenpflicht und Einlass für Geimpfte, Genesene oder mit  •
PCR-Test für Personal und Gäste. Kontaktdatenerfassung. 
Im Freien: 3G-Pflicht & Kontaktdatenerfassung.•

HOTELS UND  
ÜBERNACHTUNGEN

Negativnachweis bei Anreise. Bei mehr als 7 Tagen Aufenthalt: Zweimal pro •
Woche für alle Gäste. Abstands- und Hygienekonzept.

ÖPNV • Maskenpflicht im Fahrzeug und in den Bahnhofsgebäuden.

HOCHSCHULEN
• Überwiegend Präsenz-Semester.  
• 3G-Pflicht und Maskenpflicht werden durch Hochschulen festgelegt

PROSTITUTIONS -
STÄTTEN

• 3G-Pflicht, Hygienevorgaben und Kontaktdatenerfassung.

Regelungen für Genesene und Geimpfte 
Geimpfte und Genesene werden bei Veranstaltungen mit Personenbegrenzungen nicht mitgezählt. •
Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit. •
Weiterhin Pflicht zum Maske-Tragen und Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln. •
Keine Quarantänepflicht nach Reisen oder Kontakt zu Infizierten, Ausnahme: Es bestand Kontakt zu •
einer in Deutschland noch nicht verbreiteten Virusvariante oder Einreise aus einem Virusvarianten- 
Gebiet. 

Gilt ab: 16.09.2021

Die bisherige 7-Tage-Inzidenz zur Angabe der Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner wird durch zwei neue landesweite Kriterien ersetzt: (1) Hospitali-
sierungsinzidenz: Anzahl der innerhalb von 7 Tagen neu wegen Corona in ein 
Krankenhaus aufgenommenen Personen und (2) Mit Corona-Patienten belegte 
Intensivbetten in Hessen. Beim überschreiten der Schwellenwerte, ergreift die 
Landesregierung unverzüglich zusätzliche Schutzmaßnahmen. 
 
Stufe 1: Hospitalisierungsinzidenz > 8 bzw. Intensivbetten > 200: Weitere  
Zugangsbeschränkungen zu Veranstaltungen etc. oder PCR-Test-Vorgaben 
 
Stufe 2: Hospitalisierungsinzidenz > 15 bzw. Intensivbetten > 400: Weitere 
Zugangsbeschränkungen zu Veranstaltungen etc., insbesondere 2G-Regel

Drinnen: 3G-Pflicht •
Im Freien: Keine Einschränkungen•

Zugang nur für  
Genesene und  
Geimpfte

Heißt: 
Keine Maskenpflicht 
Keine Abstandsregeln 
Keine Kapazitätsbeschränkung 

2G – OPTION 
 

ESKALATIONSSTUFEN 
 

Aus dem Rathaus wird berichtet
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CORONA-REGELN IN HESSEN
Was gilt wo?

EINHEITLICHE  
MASKENPFLICHT

Im Freien: Maskenpflicht, wenn Abstände nicht eingehalten werden können •
Drinnen: Maskenpflicht (med. Masken) bis zum Sitzplatz.•

PRIVATE TREFFEN
Keine Einschränkungen. Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln  •
wird empfohlen. Testempfehlung, außer bei Geimpften und Genesen. 
Ab 25 Personen gelten Veranstaltungsregeln.•

ARBEITSPLÄTZE • Es gelten Corona-Arbeitsschutzregeln des Bundes.

SCHULE

Präsenzunterricht für alle Klassen. Negativnachweis: 2x pro Woche.  •
In den ersten zwei Wochen nach den Ferien: 3x pro Woche. 
Maske im Schulgebäude und Klassenzimmer bis zum Sitzplatz. Unterricht •
ohne Maske. In den ersten zwei Wochen nach den Sommerferien: Unterricht 
mit Maske. 
Bei Coronafall in der Klasse: 14 Tage Maske am Sitzplatz und tägliche Tests. •

KITA • Regelbetrieb

SPORT
Drinnen: 3G-Pflicht •
Im Freien: Keine Einschränkungen•

KULTURSTÄTTEN 
(MUSEEN, GEDENK-
STÄTTEN ETC.)

VERANSTALTUNGEN,  
(THEATER, KINO ETC.) 
(AB 25 PERSONEN)

Drinnen: 3G-Pflicht und Maskenpflicht bis zum Platz. •
Im Freien: 3G-Pflicht ab 1.000 Personen. •
Ab 500 Personen drinnen bzw. 1.000 Personen im Freien: Genehmigungspflicht •
Bei Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen: 3G nur im Innenbereich. •
Ausnahmen weiterhin bspw. für berufliche Zusammenkünfte. •
Sportgroßveranstaltungen (3G): Ab einer Zuschauerzahl von 5.000 ist eine  •
50-prozentige Auslastung zulässig, max. jedoch 25.000 Besucherinnen und 
Besucher (einschließlich geimpfter und genesener Personen).

KÖRPERNAHE 
DIENSTLEISTUNGEN

• 3G-Pflicht 
• Maskenpflicht

EINZELHANDEL • Alle Geschäfte geöffnet ohne Quadratmeterbegrenzung. Maskenpflicht.

GASTRONOMIE
Drinnen: 3G-Pflicht und Maskenpflicht bis zum Platz für Personal und Gäste •
Drinnen und im Freien: Abstands- und Hygienekonzept•

CLUBS/ 
DISCOTHEKEN

Drinnen: Maskenpflicht und Einlass für Geimpfte, Genesene oder mit  •
PCR-Test für Personal und Gäste. Kontaktdatenerfassung. 
Im Freien: 3G-Pflicht & Kontaktdatenerfassung.•

HOTELS UND  
ÜBERNACHTUNGEN

Negativnachweis bei Anreise. Bei mehr als 7 Tagen Aufenthalt: Zweimal pro •
Woche für alle Gäste. Abstands- und Hygienekonzept.

ÖPNV • Maskenpflicht im Fahrzeug und in den Bahnhofsgebäuden.

HOCHSCHULEN
• Überwiegend Präsenz-Semester.  
• 3G-Pflicht und Maskenpflicht werden durch Hochschulen festgelegt

PROSTITUTIONS -
STÄTTEN

• 3G-Pflicht, Hygienevorgaben und Kontaktdatenerfassung.

Regelungen für Genesene und Geimpfte 
Geimpfte und Genesene werden bei Veranstaltungen mit Personenbegrenzungen nicht mitgezählt. •
Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit. •
Weiterhin Pflicht zum Maske-Tragen und Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln. •
Keine Quarantänepflicht nach Reisen oder Kontakt zu Infizierten, Ausnahme: Es bestand Kontakt zu •
einer in Deutschland noch nicht verbreiteten Virusvariante oder Einreise aus einem Virusvarianten- 
Gebiet. 

Gilt ab: 16.09.2021

Die bisherige 7-Tage-Inzidenz zur Angabe der Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner wird durch zwei neue landesweite Kriterien ersetzt: (1) Hospitali-
sierungsinzidenz: Anzahl der innerhalb von 7 Tagen neu wegen Corona in ein 
Krankenhaus aufgenommenen Personen und (2) Mit Corona-Patienten belegte 
Intensivbetten in Hessen. Beim überschreiten der Schwellenwerte, ergreift die 
Landesregierung unverzüglich zusätzliche Schutzmaßnahmen. 
 
Stufe 1: Hospitalisierungsinzidenz > 8 bzw. Intensivbetten > 200: Weitere  
Zugangsbeschränkungen zu Veranstaltungen etc. oder PCR-Test-Vorgaben 
 
Stufe 2: Hospitalisierungsinzidenz > 15 bzw. Intensivbetten > 400: Weitere 
Zugangsbeschränkungen zu Veranstaltungen etc., insbesondere 2G-Regel

Drinnen: 3G-Pflicht •
Im Freien: Keine Einschränkungen•

Zugang nur für  
Genesene und  
Geimpfte

Heißt: 
Keine Maskenpflicht 
Keine Abstandsregeln 
Keine Kapazitätsbeschränkung 

2G – OPTION 
 

ESKALATIONSSTUFEN 
 

Foto: Hans Pfleger
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MASKENPFLICHT  
(MEDIZINISCHE MASKE)

in Schulgebäuden (bspw. in Gängen oder Treppenhäusern), aber nicht am •
Sitzplatz  

- nicht im Freien, beim Schulsport (und beim Pausenbrot)  
weitere Ausnahmen möglich 

am Sitzplatz •
- nur in den zwei Wochen nach den Ferien 
- in den 14 Tagen nach einer bestätigten Infektion in der Klasse/im Kurs  
- bei einem größeren Ausbruchsgeschehen in der Schule  

keine Maskenpflicht in der Kita•

Teilnahme am Präsenzunterricht in der Schule nur 3G (Ausnahme Abschluss-•
prüfungen) 
Testungen zweimal, in den Präventionswochen dreimal wöchentlich •
bei nachgewiesener Infektion in der Klasse: 14 Tage tägliche Testungen für •
die übrige Klasse 
regelmäßige Dokumentation der Schülertests im Testheft gilt auch als Nega-•
tivnachweis in der Freizeit, bspw. im Kino oder Restaurant. Testheft bleibt auch 
bei Fehlzeiten oder in den Ferien gültig. Kinder U6 und Kinder bis Ein- 
schulung brauchen keinen Negativnachweis

Infizierte müssen für 14 Tage in Quarantäne, ebenso ihre Haushaltsmitglieder •
Aber: 

- Infizierte Kinder U6 sowie Kinder vor der Einschulung sowie Schüler 
können sich jedoch ab dem 7. Tag der Infektion mit PCR-Test freitesten 

- Haushaltsangehörige (Kinder/Geschwister) von Infizierten frühestens  
am 10. Tag (wegen der Inkubationszeit) 

im Falle einer PCR-bestätigten Infektion wird nicht mehr pauschal die ganze •
Klasse/Gruppe in Quarantäne geschickt, sondern nur noch enge Kontaktper-
sonen (z.B. Sitznachbarn). Für alle anderen gilt:  14 Tage tägliche Tests und 
Maske am auch am Platz 
die engen Kontaktpersonen (Sitznachbarn) können sich ab dem fünften Tag •
nach Feststellung der Infektion freitesten lassen 
Geimpfte und Genesene sind grundsätzlich von der Quarantäne befreit •
(Nur) für nicht geimpfte oder genesene Kinder und Jugendliche mit COVID-•
Symptomen (Fieber, Husten, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns)  
besteht in der Schule und in der Kita ein Betretungsverbot; diese können 
sich jedoch freitesten

CORONA-KINDERREGELN  
IN HESSEN ab 16.09.2021

TESTS/NEGATIVNACHWEIS

QUARANTÄNE UND  
BETRETUNGSVERBOT

Foto: Manfred Schwab
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WAS IST EIN  
NEGATIVNACHWEIS? 

Impfnachweis, Genesenennachweis, Antigen-Schnelltest  •
(max. 24 Stunden alt), PCR-Test (max. 48 Stunden alt),  
Schülertestheft (zeitlich unbegrenzt)  
Kinder U6 und 6-Jährige bis Einschulung brauchen keinen Negativnachweis•

Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Behindertenheime •
Hochschulen, Berufs- und Musikakademien, soweit durch Leitung festgelegt •
Kulturangebote in Innenräumen (Theater, Opern, Kinos, Konzerte, Schlösser, •
Museen, Galerien, Gedenkstätten) 
Sport- und Freizeiteinrichtungen in Innenräumen (Schwimmbäder, Thermal-•
bäder, Saunen, Sportstätten, Fitnessstudios, Tierparks, Zoos, Freizeitparks, 
Spielbanken, Spielhallen) 
Veranstaltungen in Innenräumen (Hochzeiten, Feiern, Fachmessen)  •
Ausnahme: berufliche, dienstliche, geschäftliche Zusammenkünfte,  
z.B. Eigentümerversammlungen, Anwalts- und Notartermine, Prüfungen,  
Gerichtsverhandlungen, Wahlveranstaltungen 
Gaststätten und Restaurants •
Hotels und Übernachtungsbetriebe (bei Anreise und 2mal pro Woche) •
Körpernahe Dienstleistungen (Friseur, Nagelstudio, Tatoostudio, Massage, •
Kosmetik, Fußpflege) Ausnahme: medizinisch notwendige Behandlungen 
Prostitutionsstätten •
Diskotheken, Tanzlokale, Clubs (Testnachweis in Innenräumen nur mit  •
PCR-Test!) 

Verkaufsstätten (Einzelhandel, Geschäfte, Supermärkte, Poststellen, Banken, •
Sparkassen, Tankstellen) 
Sonstige Arbeitsplätze (Büro, Fabrik) •
Behörden, Rathäuser, Gerichte, Ämter  •
ÖPNV•

NEGATIVNACHWEIS, MASKENPFLICHT,  
KONTAKTDATENERFASSUNG:  
WAS BRAUCHE ICH WO?  ab 16.09.2021

WO BRAUCHE ICH  
DEN NEGATIVNACHWEIS?

WO BRAUCHE ICH 
KEINEN NEGATIVNACHWEIS?

??

Innenräume aller öffentlich zugänglicher Gebäude •
Innenräume Groß- und Einzelhandel, Poststellen, Banken, Sparkassen,  •
Tankstellen, Wäschereien, etc. 
Innenräume aller Freizeiteinrichtungen bis zur Einnahme des Sitzplatzes •
(Gastronomie, Hotels, Spielhallen, Spielbanken, Theater, Opernhäuser, Kinos 
Im ÖPNV und in Bahnhofsgebäuden •
In Hochschulen, Berufsakademien, Ausbildungseinrichtungen, Archiven,  •
Bibliotheken bis zur Einnahme des Sitzplatzes 
Bei allen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen bis zur Einnahme des •
Sitzplatzes

WO GILT DIE 
MASKENPFLICHT?

MASKENPFLICHT 
(AUSSCHLIESSLICH MEDIZINISCHE MASKE)

Kindergarten/Kita •
Sport •
Grundsätzlich im Freien, Ausnahme nur in Gedrängesituationen (Warte-•
schlangen, Menschenansammlungen)

WO GILT  
KEINE MASKENPFLICHT?

KONTAKTDATENERFASSUNG  
(DURCH LUCA-APP)

Vulnerable Einrichtungen: Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime,  •
Behindertenheime 
Diskotheken, Tanzlokale, Clubs (3G und 2G-Modell) •
Prostitutionsstätten (3G und 2G-Modell)•

WO MUSS ICH KONTAKT-
DATEN ERFASSEN?
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Pässe und Ausweise

Bei der Gemeindeverwaltung Eichenzell sind
Personalausweise, die bis zum 01.09.2021
und Reisepässe, die bis zum 25.08.2021

beantragt waren, eingetroffen.
Bitte bringen Sie die alten Ausweispapiere, falls noch nicht abgegeben, 
beim Abholen mit.

CORONA-REGELN IN HESSEN
Veranstaltungen (ab 25 Personen)

Abstands- und Hygienekonzept                    • Abstands- und Hygienekonzept •

3G-Regel (Getestet, Geimpft, Genesen)       • 3G-Regel (Getestet, Geimpft, Genesen) •

Maskenpflicht bis zum Platz                            • Maskenpflicht bis zum Platz •

                                                                             • Genehmigung Gesundheitsamt

Bis 500 Personen                                                      Über 500 Personen                                                   Über 1.000 Personen

Ausnahmeregelung: Bei Volksfesten, Weihnachtsmärkten und ähnlichen Veranstaltungen keine 3G-Regelung im Freien.

Abstands- und Hygienekonzept                                                                                                    • Abstands- und Hygienekonzept •

Maskenpflicht im Gedränge                                                                                                           • 3G-Regel (Getestet, Geimpft, Genesen) •

                                                                                                                                                             • Genehmigung Gesundheitsamt 

                                                                                                                                                             • Maskenpflicht im Gedränge

DRINNEN

IM FREIEN

ab 16.09.2021

Corona-Schnelltestzentrum 
Bürgerhaus Welkers  

 
 

Der DRK-Ortsverein Eichenzell führt im Bürgerhaus Welkers 
nach vorheriger Anmeldung über die Homepage, letztmalig 
am Samstag, 25.09.2021 zu folgenden Zeiten Testungen 
durch:  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es besteht auch die Möglichkeit ohne vorherige Anmeldung 
getestet zu werden, jedoch müssen evtl. Wartezeiten in Kauf 
genommen werden.  

 

 
 
 

 
DRK-Ortsverein Eichenzell 

 
Bürgerhaus Welkers 

Hauseller 6 
 
 

letztmalig am 
Samstag, den 

25.09.2021 
14:00 - 18:00 Uhr 

 
 

Termin online auswählen:  
buergertest-fulda.de 

 

Das Amtliche Mitteilungsblatt der Gemeinde Eichenzell „Eichenzeller Nachrichten“  
erscheint wöchentlich in einer Auflage von 5.390 Exemplaren. Sie werden innerhalb  
des Verbreitungsgebietes kostenfrei an jeden Haushalt zugestellt.

Herausgeber: Gemeinde Eichenzell, Schlossgasse 4, 36124 Eichenzell (V.i.S.d.P),  
Telefon (0 66 59) 97 90, Telefax (0 66 59) 97 99 39, E-Mail: gemeinde@eichenzell.de,  
www.eichenzeller-nachrichten.de

Produktion: LINUS WITTICH Medien KG, Industriestraße 9-11, 36358 Herbstein,  
Telefon (0 66 43) 96 27-0, info@wittich-herbstein.de, www.wittich.de,  
Geschäftsführung: Hans-Peter Steil, Produktionsleitung: Frank Vogel, verantwortlich für den 
Anzeigenteil: David Galandt. Alle erreichbar unter der Anschrift des Verlages. Verantwortlich für 
den redaktionellen Teil: der Herausgeber. Einzelstücke außerhalb des Verbreitungsgebietes durch 
den Verlag zum Preis von 2,50 € (inkl. Porto und gesetzliche MwSt.). Für die Richtigkeit der An-
zeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht 
anderweitig verwendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten 
unsere allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die zzt. gültige Anzeigenpreis-
liste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder andere durch den Verlag nicht 
zu verschuldender Ereignisse besteht kein Anspruch auf Entschädigung. 

Ansprüche auf Schadenersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen. Vom Kunden vorgegebene 
HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4c-Farben gemischt. Dabei können  
Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit.  
Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen.  
Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.

Für den Inhalt in dieser Zeitung eventuell abgedruckter „Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit 
politischem Inhalt ist ausschließlich die jeweilige Partei/politische oder um Stimmen werbende 
Gruppierung/der Auftraggeber“ verantwortlich.

Zustellung: MLH Medienlogistik Hessen GmbH & Co. KG, Frankfurter Straße 8, 36043 Fulda

Impressum
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Filmvorstellung im Eichenzeller Schlösschen
Grundlage für interaktives Museum in Plesná zur Geschichte des Egerlandes, 
Vertreibung der Deutschen und Aussöhnung
Es war eine kleine Runde ausgewählter Gäste, die sich am Dienstag,  
14. September 2021 zur Vorstellung eines Filmes über die Geschichte des 
Egerlandes im Kultursaal im Eichenzeller Schlösschen traf.  
Der Film ist Grundlage für ein interaktives Museum über die Geschichte 
des Egerlandes in der tschechischen Stadt Plesná (Fleißen), die seit 2012 
mit der Gemeinde Eichenzell eine intensive Partnerschaft führt.
500 Menschen wurden um 1946 aus dem Egerland vertrieben. 
Die Heimatvertriebenen siedelten sich in Eichenzell und den 
Nachbargemeinden an und fanden im Laufe der Jahre eine zweite 
Heimat. Seitdem hat die Gemeinde der Stadt Plesnà eine besondere 
Verbindung, die 2012 mit einer Partnerschaftsurkunde besiegelt wurde.

„Ich freue mich, dass wir heute im kleinen Kreis die Filmvorstellung feiern 
dürfen“, begrüßte der Eichenzeller Bürgermeister Johannes Rothmund 
die anwesenden Gäste. „Besonders begrüßen möchte ich dabei unseren 
Ehrengast Adolf Penzel, der eine tragende Rolle in dem Film spielt“,  
so Rothmund.

Adolf Penzel, der im Film über seine Kindheit im Egerland und über die 
Vertreibung spricht.

Penzel sei einer der Vertriebenen, der im Film über seine Kindheit im 
Egerland sowie der Vertreibung spreche. „Zudem spielte Adolf immer 
eine wichtige Rolle in der Beziehung zwischen Plesnà und Eichenzell. Vor 
allem war er uns immer eine Hilfe bei der Kommunikation und konnte 
Sprachbarrieren abbauen“, ergänzte auch der ehemalige Eichenzeller 
Bürgermeister Dieter Kolb, der gemeinsam mit dem Bürgermeister Petr 
Schaller aus Plesnà die Partnerschaft unterschrieben hatte.  
„Auch Petr hat einiges zu der Verbindung zwischen Deutschland 
und Tschechen beigetragen“, so Kolb weiter. Zum einen habe er eine 
Infrastruktur errichten lassen, die auf direktem Wege nach Plesnà führe. 
Dies biete vor allem für die Stadt neue Chancen. „Zum anderen wurde 
eine alte Textilfabrik umgebaut, die in Zukunft als Museum eingerichtet 
wird. Dort sollen auch die insgesamt acht Kurzfilme gezeigt werden“, 
sagte der ehemalige Bürgermeister.

Im Anschluss der Dankes- und Grußworte konnten sich die Teilnehmer, 
die ebenfalls ehemalige Egerländer sind, bei Kaffee und Kuchen den Film 
auf einer großen Leinwand ansehen und in Erinnerungen schwelgen.

Text und Fotos: Constanze Gollbach
Görlich Media; www.eichenzell-aktuell.de
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Ergänzende 
Unabhängige 
Teilhabeberatung Künzell
bietet monatliche Sprechzeiten in Eichenzell an

im Eichenzeller Schlösschen, Husarenkeller, 
jeden ersten Mittwoch im Monat

zwischen 14.00 – 16.00 Uhr
sowie nach Absprache

(um Voranmeldung wird gebeten)

Sie haben Fragen rund um Rehabilitation und Teilhabe?
Wir beraten Sie gerne kostenfrei zu Themen wie

schulische und berufliche Bildung, Arbeiten und Wohnen,
Assistenz und Teilhabe, Freizeit, Kultur und Bildung,

Schwerbehindertenausweis, Pflegeleistungen, persönliches
Budget sowie in allen sonstigen Lebenslagen.

Beratungsangebote:
persönliche Beratung, Onlineberatungen sowie „walk&talk“ 

Beratungen

Nächster Beratungstermin:
Mittwoch, 6. Oktober 2021 von 14.00 – 16.00 Uhr,

im Husarenkeller des Eichenzeller Schlösschens

Termin vereinbaren unter 0661 480 1779-30 oder
unter info-teilhabeberatung@gemeinsamleben-fulda.de oder

in der App unter EUTB Gemeinsam Leben - Gemeinsam Lernen e.V.

Abwasserverband
 
Abwasserverband  
„Oberes Fuldatal“
Gersfelder Straße 7, 36124 Eichenzell
Tel.: 06659 971-0
E-Mail: info@avof.de
Homepage: www.avof.de
Sprechzeiten: Mo., Di. und Do. 9-12 Uhr und 14-16 Uhr,
Mi. 9-12 Uhr und 14-18.30 Uhr, Fr. 9-12 Uhr
In dringenden Notfällen nach Dienstschluss:  
Tel.: 0175 5620270

Heimatmuseum/Egerländer Heimatstube

Heimatmuseum Eichenzell Egerländer Heimatstube
Museumsleiter: Norbert Hahnel Leiter: Adolf Penzel  
(0 66 56) 62 62 (0 66 59) 13 41
heimatmuseum@eichenzell.de egerlaender-heimatstube@eichenzell.de

Munkenstraße 1, 36124 Eichenzell

Besuche und Führungen:
donnerstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr nur nach telefonischer Anmeldung!

Gemeindebüchereien
Eichenzell, Munkenstraße 1
dienstags  18:00 Uhr - 19:00 Uhr | donnerstags 16:00 Uhr - 18:00 Uhr

Kerzell, Mühlenstraße 22 (Bürgerhaus) 
dienstags 18:00 Uhr - 19:00 Uhr

Ehe- und Altersjubilare

Wir gratulieren unseren Jubilaren vom 16.09.2021 bis 22.09.2021

75. Geburtstag
Hans-Werner Krabiell, Rönshausen

80. Geburtstag
Aloysia Schultheis, Eichenzell

85. Geburtstag
Theresia Heil, Rönshausen
Josef Schleicher, Döllbach

90. Geburtstag
Rosa Raab, Büchenberg

Diamantene Hochzeit
Genowefa und Stefan Szwajkowska 
Eichenzell

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Eichenzell
wünscht auch allen anderen Geburtstagskindern und 
Ehejubilaren, die im genannten Zeitraum feiern, Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen!

Geburtstags- und Ehejubiläumsgratulationen finden seit dem 01.07.2021 
wieder persönlich durch den Bürgermeister und den Ortsvorsteher statt.

Smart City

Smart City-Büro Eichenzell
Regelmäßige Sprechstunde
mittwochs von 16:00 bis 18:00 Uhr
Wenn möglich bitte vorab unter smartcity@eichenzell.de anmelden.
Aufgrund der derzeitigen Corona-Verordnungen bitte nur einzeln 
kommen und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
Smart City-Büro
Gersfelder Straße 2, 36124 Eichenzell
E-Mail: smartcity@eichenzell.de
Tel.: 06659 979-31

Behindertenbeauftragter
→ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 

 

 

Ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter 
der Gemeinde Eichenzell 

 

 
 
 

Udo Bauch 
Am Alten Sportplatz 18 
3614 Eichenzell 
Tel.: 06659 2825 
E-Mail: udobauch@t-online.de  

Regelmäßige Sprechzeiten: 

jeden 2. Mittwoch im Monat von 14:00 bis 16:00 Uhr  
im Eichenzeller Schlösschen, Husarenkeller 
Termine nach vorheriger telefonischer Vereinbarung 

 

  

 
 

Behindertenbeauftragter 

 

 Unterstützung und Beratung beim 
-  Behindertengerechten Bauen und Wohnen 
-  Situation von behinderten Kindern und Jugendlichen  
    in Kindertagesstätten und Schulen 

 Einbringung der Interessen von Menschen mit 
Behinderung in Verkehrsangelegenheiten 

 Integration in Kultur-, Sport- und Freizeitangebote 
 Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit 

Vereinen und Verbänden sowie ambulanten 
Hilfsorganisationen  

 Vermittlung von Ansprechpartnern 
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W I R  B I E T E N  E I N E  S I N N S T I F T E N D E
E H R E N A M T L I C H E  T Ä T I G K E I T  I N  E I N E M
N E T T E N  T E A M  A N .  S I E  L E R N E N  T O L L E

M E N S C H E N  K E N N E N .  Z U S Ä T Z L I C H
K Ö N N E N  W I R  A U C H  E I N

R E F E R E N Z S C H R E I B E N  E R S T E L L E N .  

W I R  S U C H E N  E I N E * N
H E L F E R * I N  F Ü R  U N S E R E

M A L K U R S E

S I E  M A L E N  G E R N E  U N D  W O L L E N  U N S  A K T I V
U N T E R S T Ü T Z E N ,  D A N N  M E L D E  S I E  S I C H

G E R N E  B E I  U N S .  

W I R  F R E U E N  U N S  Ü B E R  E I N E
E - M A I L  M I T  A L L E N  K O N T A K T D A T E N  A N :

K A T H I E I C H E N Z E L L @ A O L . C O M

AWO-Quartier Eichenzell

Adresse  Am Riedrain 9a, 36124 Eichenzell
Telefon  06659 9868545
Mobil  0160 90871899

Quartiersmanagerin
Andrea Tabaka

oder nach telefonischer 
Terminvereinbarung

Beratungszeiten
Mittwoch  14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag  10.00 - 12.00 Uhr

Herrenhaus

Gottesdienst am Herrenhaus

Gemeinsam mit der katholischen Kirche feiern wir
am Mittwoch, 29.09.2021 um 18:30 Uhr
wieder einen Gottesdienst am Herrenhaus.
Dazu laden wir Sie ganz herzlich ein.

Nach der langen Sommerpause freuen wir uns, 
dass es endlich wieder los geht. Gerne möchte wir 
Ihnen gemeinsam beten, singen und anschließend 
miteinander ins Gespräch kommen.

Es gibt sicherlich viel zu erzählen, was jeder Einzelne 
in den letzten Wochen und Monaten erlebt hat.

Bei der Durchführung dieser Veranstaltung gelten 
die tagesüblichen Coronabestimmungen.

Sollte es regnen, feiern wir den Gottesdienst in der 
Kirche St. Peter und Paul in Eichenzell.

Wir freuen uns auf Sie!

„LIFE“ aus dem Herrenhaus…

Ob Anfragen, Reservierungen, Einladungen, Arbeits- 
angebote, neue Ideen und sonstiges Engagement… 

Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre Mail:

Felix Beusch Herrenhaus, 
Am Hof 12, 36124 Eichenzell
Telefon  0 66 59. 9 99 48-13
f.beusch@antonius.de

Ko
nt

ak
t

Foto: Hans Pfleger
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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Eichenzell, 

seit zwei Jahren gibt es unser AWO-Quartier in Eichenzell. In dieser Zeit haben wir einige Projekte auf den Weg 

gebracht. Heute möchten wir von Ihnen erfahren, welchen Gedanken und Vorschläge Sie haben, um das Leben in 

Eichenzell noch lebenswerter zu machen.  

Egal, ob jung, alt, Familien oder Alleinstehende, Menschen von hier oder anderswo - Alle sind 

angesprochen, sich aktiv zu beteiligen. 

Deshalb unsere Bitte an Sie:  

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil, die nur 3 Minuten dauert und bis zum 30.09.2021 online ist. Die Umfrage ist 

vollständig anonym und es werden keinerlei personenbezogene Daten abgefragt. 

Vielen herzlichen Dank! Sie helfen uns, neue und passgenaue Angebote für Ihren Wohnort zu entwickeln. 

Ihre Quartiersmanagerin 

Andrea Tabaka 

 

Nutzen Sie unseren QR-Code oder  

besuchen Sie die Webseite https://quartiere.awo-nordhessen.de/eichenzell.html. 

Im Quartiersbüro können Sie die Umfrage auch analog ausfüllen. 
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Aus dem Landkreis

FREIZEIT, BILDUNG, FERIEN

2 0 2 1

Anfragen bitte an:

Kreisausschuss des Landkreises Fulda / Jugendförderung 
Wörthstraße 15, 36037 Fulda
Telefon: (0661) 6006 - 94 86 oder - 94 92
E-Mail: jugend@landkreis-fulda.de

Online-Anmeldungen unter: www.bildung-freizeit.de
unter der Rubrik „Herbstferien 2021“

M e h r t ä g i g e V e r a n s t a l t u n g e n   
O k to b e r  2 0 2 1

KINDERKOCHKURS Mo. 11. – Mi. 13. Oktober
10 – 12 Jahre / € 30 Petersberg

Kleine Köche, große Augen – erlebt ein gesundes, lehrreiches und unvergessliches 
Kochvergnügen. Findet heraus, wie man aus frischen Lebensmitteln leckere 
Mahlzeiten zaubert. Ihr beschäftigt euch mit gesunder und ausgewogener 
Ernährung und lernt die verschiedenen Koch- und Backutensilien kennen. Die 
gemeinsam zubereiteten Gerichte werdet ihr gemeinsam verspeisen. 

KINDERNÄHKURS Di. 12. – Fr. 15. Oktober
9 – 12 Jahre / € 55                                          Petersberg

Die Reise einer Jeans – bei diesem Workshop schaut ihr euch am Beispiel der Jeans 
an, welche Reise das Kleidungsstück im Laufe seiner Produktion zurücklegen wird. 
Gemeinsam beleuchtet ihr die textile Kette sowie deren Auswirkung auf Mensch 
und Umwelt. Darüber hinaus schaut ihr euch an, wie man bewusster "Shoppen" 
kann bzw. wie man verantwortungsvoller im Zusammenhang mit dem Konsum von 
Textilien umgeht sollte. Beim Nähen und Schneidern wird eure Kreativität gefragt 
sein. Beim Upcyling gebrauchter Klamotten könnt ihr selbst zum Designer werden. 

REITERFERIEN IM HERBST Mo. 18. – Fr. 22. Oktober
10 – 13 Jahre / € 70 Flieden

HOHERODSKOPF + VOGELPARK SCHOTTEN           Mo. 11. Oktober
7 – 9 Jahre / € 15 Hoherodskopf, Schotten

MONSTERROLLER-TOUR Di. 12. Oktober
13 – 15 Jahre / € 15 Poppenhausen (Wasserkuppe)

DRAHTFLECHTEN + JONGLAGE-WORKSHOP Do. 14. Oktober
8 – 10 Jahre / € 15 Petersberg

BESUCH WORTREICH BAD HERSFELD Fr. 15. Oktober
10 – 13 Jahre / € 15 Bad Hersfeld

KUNSTSTATION KLEINSASSEN (TÖPFERN) Mo. 18. Oktober
8 – 10 Jahre / € 10 Kleinsassen, Hofbieber

ZAUBERWORKSHOP Di. 19. Oktober
10 – 12 Jahre / € 15 Petersberg

MOUNTAINBIKE-TOUR Mi. 20. Oktober
10 – 12 Jahre / € 15 Poppenhausen (Wasserkuppe) 

WILDPARK GERSFELD Mi. 20. Oktober
7 – 9 Jahre / € 5 Gersfeld (Rhön)

KLETTERN AN DER STEINWAND Do. 21. Oktober
8 – 10 Jahre / € 15                                                    Poppenhausen (Wasserkuppe)

UMWELTZENTRUM + WORKSHOP LUFTBALLON Fr. 22 Oktober
7 – 9 Jahre / € 15                                                                              Fulda, Petersberg

T a g e s v e r a n s t a l t u n g e n   
O k t o b e r  2 0 2 1
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Regionalforum Südwest

Regionalmanagement

Beratung von potenziellen Projektträgern
Unterstützung bei der Förderantragstellung
Mitarbeit an der Umsetzung des  
Regionalen Entwicklungskonzepts
Interessenvertretung des Regionalforums
Öffentlichkeitsarbeit

Stefan Hesse  
Regionalmanager
Rabanusstr. 33 · 36037 Fulda
Telefon  0661 2509908
Fax  0661 2509940
E-Mail  info@rffs.de
Internet  www.rffs.de

Bad Salzschlirf    Eichenzell    Flieden    Hosenfeld    Großenlüder    Kalbach    Neuhof

 jugendbetreuer.theilig@rffs.de

Bad Salzschlirf    Eichenzell    Flieden    Hosenfeld    Großenlüder    Kalbach    Neuhof

Bereitschaftsdienste

Notdienst
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport (0661) 19222
Feuerwehr 112
Gemeindebrandinspektor
Martin Fischer (06659) 915 0100
Polizei 110
Polizeipräsidium Osthessen
mit Kriminal- u. Polizeidirektion (0661) 105-0

ÄBD Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Hessen
Tel. 116 117 (ohne Vorwahl)
Benötigen Sie ärztliche Hilfe zu sprechstundenfreien Zeiten?
Zu folgenden Uhrzeiten ist ein Arzt oder eine Ärztin in der 
Bereitschaftsdienstzentrale anwesend:
Mo, Di, Do 19:00 - 07:00 Uhr, Mi, Fr 14:00 - 07:00 Uhr,
durchgehend von Sa 07:00 Uhr bis Mo 07:00 Uhr.
Die ÄBD-Dispositionszentrale ist hessenweit einheitlich zu diesen 
Uhrzeiten für Sie erreichbar.
ÄBD-Zentrale, Klinikum Fulda, Pacelliallee 4, 36043 Fulda

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. (0661) 480 21 51 51
Erreichbar außerhalb der zahnärztlichen Sprechzeiten:
freitags 18:00 Uhr - montags 08:00 Uhr
Mo-Fr 18:00 - 08:00 Uhr am folgenden Tag
Mi 14:00 - 08:00 Uhr am folgenden Tag

Volvox - Vom ich zum Wir  
durch Kunst & Bewegung
Workshop für Studierende und  
MultiplikatorInnen im sozialen Bereich

Volvox ist ein Mehrzelliger Organismus, der nur durch die Verbindung 
einzelliger Algen bestehen kann. Inspiriert von diesem Naturphänomen 
wollen wir in einer Gruppe folgenden Fragen nachgehen: Wie schaffe 
ich Verbindung zu mir selbst? Wie komme ich aus dieser Verbindung 
heraus in Kontakt zur Umwelt? Das und vieles mehr ist Inhalt eines 
viertägigen praxisorientierten Workshops vom 21.-24. Oktober 2021 in 
der Jugendbildungsstätte in Rodholz.
Durch erlebnisorientierte Ansätze öffnen wir einen praxisnahen 
Forschungsraum, der im akademischen Kontext oft zu kurz kommt. 
Inmitten der Natur des Biosphärenreservat Rhön werden wir innerhalb 
von vier Tagen gemeinsam in Gruppen und Einzelprozesse eintauchen, 
die ein nachhaltiges Lernen fördern. Dabei nutzen wir Tools wie 
Bewegung, Tanz, Theater und intuitives Malen. Lerne nachhaltig mit 
dir selbst sowie einer Gruppe kreativ umzugehen. Nimm Inspiration für 
deinen Alltag und deine Arbeit mit!
Zielgruppe der Veranstaltung sind Studierende verschiedener 
Fachrichtungen sowie alle Interessierten MultiplikatorInnen, 
die im sozialen Bereich tätig sind. Die Veranstaltung ist nach 
Rücksprache grundsätzlich auch für andere Personengruppen 
offen. Anmeldungen unter Angabe des Namens, der Anschrift 
und des Geburtsdatums nimmt djo-Bildungsreferent Sebastian 
Sauer per Mail unter sebastian.sauer@djohessen.de entgegen. 
Der TeilnehmerInnenbetrag beträgt 89€ inkl. Programm, 
Übernachtung und Verpflegung. Für inhaltliche Rückfragen zum 
Programm stehen die ReferentInnen zur Verfügung. Der Kontakt 
erfolgt über die djo-Geschäftsstelle unter 06658 919001.
Informationen zum Austragungsort sind unter www.djo-landesheim.de 
abrufbar.
Über die ReferentInnen:
Luise Anders
Schon lange begeistert mich Kunst, Tanz, der Körper, Natur 
und Meditation. Dies hat mich u.a. zur tiefenpsychologischen 
Psychotherapieausbildung, Weiterbildungen in Körperpsychotherapie, 
Aufstellungsarbeit und heilsamen intuitivem Malen (U. Hirsch) geführt. 
Tiefe Erfahrungen mit Spiel, Bewegung und Leichtigkeit zu verbinden ist 
mir dabei ein Herzensanliegen.
Ich liebe es, selbst in diese Welten einzutauchen und Menschen dabei 
zu begleiten, ihren Wesenskern kennenzulernen und ein liebevolles, 
lebendiges Miteinander zu gestalten.
Katrin Kats
Als freie darstellende Künstlerin aufgewachsen mit Musik und Tanz 
initiiere und lerne ich derzeit somatische Erfahrungen und Perfomance 
am Tanzzentrum Ponderosa. Darüber hinaus bilde ich mich in der 
Mixed Abled Dance Education (DIN A 13 company) weiter, da Tanz und 
Bewegung für alle Körper zu ermöglichen mir ein wichtiges Anliegen ist.
Jahrelange Theater und Tanzerfahrung haben mich zum Raum halten und 
Lehren für Gruppen in Richtung Bewegung und Selbsterfahrung geführt. 
Dabei sind spielerische Leichtigkeit, Tiefe und gegenseitiger Respekt 
Kernsäulen meiner Arbeit.

Sebastian Sauer
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Sozialdienst katholischer Frauen e. V. 
Fulda
Rittergasse 4, 36037 Fulda, Telefon (0661) 8394-0
E-Mail: info@skf-fulda.de, Homepage: www.skf-fulda.de

Kinder, Frauen & Familie
Schwangerschaftsberatung Tel. (0661) 8394 34
Hilfe und Beratung vor und nach der Geburt eines Kindes;
finanzielle Hilfsfonds, Beratung zu Pränatal-Diagnostik,
sexualpädagogische Schulklassenarbeit,
Kinderkleiderausgabe
Adoptionsdienst Tel. (0661) 8394 21
Staatlich anerkannte Adoptionsvermittlungsstelle
Rosenbrot - Ein Ort für Kinder Tel. (0661) 8394 90

Schutz vor Gewalt
Frauenhaus Fulda Tel. (0661) 9529525
Täglich Rufbereitschaft rund um die Uhr
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt Tel. (0661) 8394 15
Fachberatung für Erwachsene
Fachberatung für Kinder/Jugendliche Tel. (0661) 8394 40
Interventionsstelle Tel. (0661) 8394 14
Ambulante Beratung gegen häusliche Gewalt
Kinderschutz AKTIV Tel. (0661) 8394 40

Psychosoziale Hilfen
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle Tel. (0661) 8394 16
Beratung für Menschen mit seelischen Problemen
und psychischen Erkrankungen
Gesetzliche Betreuungen Tel. (0661) 8394 22
Gerichtlich bestellte Betreuungen, Beratung zu
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung
Betreutes Wohnen Tel. (0661) 8394 0

Ehrenamt
Ehrenamtliches Engagement Tel. (0661) 8394 55

Kirchliche Nachrichten

Familiengottesdienst zum Fest 
Kreuzerhöhung in Welkers
Zum Namenstag unserer Kirche (Kreuzerhöhung am 14.09.) 
fand am Sonntag, dem 12.09., in der Heilig-Kreuz-Kirche zu 
Welkers ein bemerkenswerter Familiengottesdienst statt.
Schon lange nicht mehr waren in unserer Kirche so viel 
Freude und Leben zu spüren. Viele junge Familien und auch 
Großeltern mit ihren Enkelkindern waren der Einladung des 
neuen Familiengottesdienstteams aus Franziska Auth und 
Barbara Schmelz gefolgt. Die Kinder hatten selbst gemalte 
Bilder unserer Kirche dabei und durften gemeinsam mit 
unserem neuen Kaplan einziehen.

 Foto: Franziska Auth

Apotheken-Notdienst
22.09.2021
Apotheke im Emaillierwerk, Am Emaillierwerk 1,
36043 Fulda, Telefon: 0661/90152801
23.09.2021
Marien Apotheke, Niesiger Str. 6,
36039 Fulda, Telefon: 0661/51328
24.09.2021
Schloss Apotheke, Im Streich 6,
36124 Eichenzell, Telefon: 06659/4080
25.09.2021
St. Bonifatius Apotheke, Bahnhofstr. 7,
36037 Fulda, Telefon: 0661/21314
26.09.2021
Altstadt Apotheke am Markt, Robert-Kircher-Str. 9,
36037 Fulda, Telefon: 0661/79009
27.09.2021
Bären Apotheke, Dalbergstraße 22,
36037 Fulda, Telefon: 0661/90162650
28.09.2021
Engel Apotheke im Justus-Liebig-Center,
Justus-Liebig-Straße 1,
36100 Petersberg, Telefon: 0661/4805770
29.09.2021
Bahnhof Apotheke OHG, Bahnhofstr. 24,
36037 Fulda, Telefon: 0661/97210

Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere
25./26.09.
Frau Dr. E. Tadday, Tel. 06641 / 2746

Förstereien der Großgemeinde
Revierleitung Eichenzell
Waldemar Schmidt, Burkhardser Weg 1, 36124 Eichenzell
Mobil (0160) 4 71 38 82
E-Mail: Waldemar.Schmidt@forst.hessen.de
Hess. Forstamt Hofbieber
Thiergarten, 36145 Hofbieber
Tel.: (06657) 9632-0, Fax: (06657) 96 32 40
E-Mail: ForstamtHofbieber@forst.hessen.de
Revierförsterei Thiergarten
Sebastian Rummel
Tel.: (0 66 57) 96 32-0, 
Mobil: (0151) 18 94 79 40
E-Mail: Sebastian.Rummel@forst.hessen.de

Wespenberatung
Karl-Heinz Schmalz (Eichenzell, Rothemann),
Tel. (06659) 2749
Ewald Walter (Lütter, Rönshausen, Welkers, Melters),
Tel. (06656) 1801
Friedrich Agricola (Kerzell, Löschenrod),
Tel. (06659) 2428

Telefonseelsorge Fulda
Tel. (0800) 1 11 01 11 oder (0800) 1 11 02 22
vertraulich, anonym, rund um die Uhr gebührenfrei
SMOG-Line... wähle (0800) 110 2222
Die SMOG-Line, das Sorgentelefon für Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen,
Lehrer, Eltern und alle, die sich mit Kindern und Jugendlichen 
beschäftigen.

Schutzambulanz Fulda
Kostenlose Hilfe für Opfer von Gewalttaten und Dokumentation
von Gewaltfolgen - unabhängig von einer Strafanzeige.
Vermittlung von individueller Unterstützung.
Montag bis Freitag, 08:00 - 16:00 Uhr, 
Tel. (0661) 6006 6060.
Otfried-von-Weißenburg-Str. 3, 
36043 Fulda.
www.schutzambulanz-fulda.de
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Samstag, 25.09. 26. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für das Bonifatiuswerk (Diasporasonntag)
18:00 Uhr VORABENDMESSE zum Sonntag

Lek: Iris Märtens

Sonntag, 26.09. 26. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für das Bonifatiuswerk (Diasporasonntag)
10:00 Uhr HOCHAMT mit feierlicher Erstkommunion
17:30 Uhr Andacht der Erstkommunionkinder
Die Feiern sind nicht öffentlich.

Montag, 27.09. Hl. Vinzenz von Paul, Priester, 
Ordensgründer
10:00 Uhr Dankamt der Erstkommunionkinder und ihrer 
Familien

Mittwoch, 29.09. Michael, Gabriel und Rafael, 
Erzengel
18:30 Uhr Heilige Messe im Herrenhaus

Freitag, 01.10. Hl. Theresia vom Kinde Jesus, 
Ordensfrau (1897)
Kollekte für die Priesterausbildung
18:00 Uhr Rosenkranzgebet
18:30 Uhr Heilige Messe

mit Aussetzung und Eröffnung des Rosenkranzmonats
zur Danksagung
für Michael, Elisabeth und Sophie Kunkel
für die Armen Seelen
Sonntag, 03.10. 27. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte für die Kirchengemeinde
10:00 Uhr HOCHAMT

3. Sterbeamt für Elfriede Hartung
3. JTA für Theo Weber
für Josef Hartung und lebende und verstorbene Angehörige
für Erna und Ernst Auth
für Josef, Maria und Hubert Müller

11:30 Uhr TAUFFEIER
mit TAUFE des Kindes Lukas Hermens

Am Sonntag, den 26. September 2021 werden 13 Kinder aus 
Eichenzell das Sakrament der Erstkommunion empfangen.
Die Kinder sind:
1. Baumgarten, Victoria
2. Bohl, Malia
3. Dekker, Danny
4. Fischer, Judith
5. Happ, Nele
6. Heil, David
7. Herbert, Frederik
8. Möller, Daria
9. Novotny, Adelina
10. Stey, Leonhard
11. Wagemann Maximilian
12. Wilker, Amelie
13. Ziegler, Emilia
Die Kinder und ihre Familien freuen sich auf diesen großen 
Tag. Herzliche Einladung die Familien im Gebet zu begleiten!
Aktion „Spende statt Glückwunschkarte“
In der Eichenzeller Pfarrkirche liegt ein Glückwunschbuch 
aus. Wenn Sie einem Kommunionkind gratulieren 
möchten, dürfen Sie sich dort eintragen. Sie sparen so eine 
Glückwunschkarte und können stattdessen eine Spende (in 
der Sakristei oder im Pfarrbüro) abgeben. Das Geld ist für 
Vaterhaus e.V. bestimmt.

 Foto: Franziska Auth
Kaplan Kai Scheffler ging im Rahmen der Predigt auf die 
Kunstwerke ein, erklärte sehr kindgerecht die Kreuzreliquie 
und hatte, ebenfalls sehr passend, auch noch eine 
Geschichte über eine lebendige Gemeinde mitgebracht.
Besondere Freude hatten die Kinder zum Schluss des 
Gottesdienstes, als es darum ging, beim Lied „Großer 
Gott wir loben Dich“ kräftig die mitgebrachten Glöckchen 
erklingen zu lassen. Auf dem Kirchplatz, beim Verzehr der 
von den beiden Initiatorinnen gebackenen Muffins, waren 
sich alle einig: Ein sehr gelungener Familiengottesdienst 
und macht weiter so! Der nächste Familiengottesdienst 
in Welkers ist für das Erntedankfest am 03.10.2021 
geplant. Wer Interesse hat, bei der Vorbereitung zu 
helfen, kann sich an Franziska Auth oder Barbara 
Schmelz (Kontakt über das Pfarrbüro) wenden.

Kath. Kirchengemeinde 
St. Peter und Paul, 
Eichenzell
Dr.-Eduard-Stieler-Str. 1, 36124 Eichenzell
Tel.: 06659 1313, Fax: 06659 4796
E-Mail: peter-und-paul-eichenzell@pfarrei.bistum-fulda.de
Internet: www.katholische-kirche-eichenzell.de
Pfarrer Guido Pasenow, Pfarrer i. R. Bruno Kant
Kaplan Kai Scheffler
Gemeindereferentin Tanja Röbig
Gemeindereferent Markus Wüllner
Bürozeiten: Mo geschl., Di, Mi, Do, Fr 9-12 Uhr, Mi 15-18 Uhr

Mittwoch, 22.09. Mittwoch der 25. Woche im 
Jahreskreis
08:00 Uhr Rosenkranzgebet
08:30 Uhr Heilige Messe

für Elfriede und Richard Zentgraf und verstorbene 
Geschwister und Eltern

16:00 Uhr Probe der Erstkommunionkinder in der Kirche

Freitag, 24.09. Freitag der 25. Woche im 
Jahreskreis
18:00 Uhr Rosenkranzgebet
18:30 Uhr Heilige Messe

für Lutz Krause
für Klaus Dünkler
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Donnerstag, 30.09. Hl. Hieronymus, Priester, 
Ordensgründer (420)
17:00 Uhr Heilige Messe zu Erntedank

an der Christopherus-Kapelle in Melters

Sonntag, 03.10. 27. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für die Kirchengemeinde
08:30 Uhr Heilige Messe

für die Lebenden und Verstorbenen der Orte: 
Rönshausen, Melters, Eichenzell, Lütter, Löschenrod und 
Welkers
Lek: Kornelia Klüber

Backen zum Erntedankfest 
im Backhaus Rönshausen 

Für alle Kinder, die gerne mal 

wie früher Brot und anderes 

backen möchten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samstag, 0022..  OOkkttoobbeerr  22002211 

von 0099::0000  bbiiss  1144::0000  UUhhrr 

Kosten: 1,50 Euro 

Anmeldung bei: 

Dana Gernhardt 

Tel.: 06659 915554 

Hl. Kreuz Kirche Welkers
Donnerstag, 23.09. Hl. Pius von  
Pietrelcina (Padre Piro),  
Ordenspriester (1968)
18:00 Uhr Rosenkranzgebet
18:30 Uhr Heilige Messe

für Karl-Eugen Mehler zum Jahresgedenken
zur Ehren der Heiligen Schutzengel

Sonntag, 26.09. 26. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für das Bonifatiuswerk (Diasporasonntag)
08:30 Uhr Heilige Messe

für die Lebenden und Verstorbenen der Orte: Welkers, 
Eichenzell, Lütter, Löschenrod, Rönshausen und Melters
Lek: Stephan Mihm

Dienstag, 28.09. Dienstag der 26. Woche  
im Jahreskreis
19:30 Uhr Abendlob

Auferstehungskirche 
Löschenrod
Mittwoch, 22.09. Mittwoch  
der 25. Woche im Jahreskreis
18:30 Uhr Heilige Messe

Samstag, 25.09. Samstag der 25. Woche 
im Jahreskreis
14:00 Uhr TAUFFEIER

mit TAUFE des Kindes Levi Junk

Sonntag, 26.09. 26. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für das Bonifatiuswerk (Diasporasonntag)
08:30 Uhr Heilige Messe

für Georg und Erna Ziebarth
für Emilie von Nostiz
zur Danksagung und zur Immerwährenden Hilfe
Lek: Manuela Stübiger

Montag, 27.09. Hl. Vinzenz von Paul, Priester, 
Ordensgründer
18:00 Uhr Rosenkranzgebet

Mittwoch, 29.09. Michael, Gabriel und Rafael, 
Erzengel
18:30 Uhr Heilige Messe

für Sofie Schäfer

Samstag, 02.10. Heilige Schutzengel
11:00 Uhr TAUFFEIER

mit TAUFE des Kindes Paulina Kolb

Samstag, 02.10. 27. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für die Kirchengemeinde
18:00 Uhr VORABENDMESSE zum Sonntag

3. Sterbeamt für Anneliese Hillenbrand
für Adolf Dworschak und Johann und Martha Machnik 
sowie lebende und verstorbene Angehörige
Lek: Rudi Schmidt

Hl. Familie Kirche  
Rönshausen
Donnerstag, 23.09. Hl. Pius von  
Pietrelcina (Padre Piro),  
Ordenspriester (1968)
08:30 Uhr Heilige Messe

Samstag, 25.09. 26. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für das Bonifatiuswerk (Diasporasonntag)
18:00 Uhr VORABENDMESSE zum Sonntag

2. Sterbeamt für Edwin Wilfer
für Theodor, Ida und Flora Böhm
Lek: Thomas Frohnapfel

Dienstag, 28.09. Dienstag der 26. Woche im 
Jahreskreis
18:00 Uhr Rosenkranzgebet
18:30 Uhr Heilige Messe

mit Aussetzung
für die Verstorbenen der Familie Leibold und für Jürgen 
Walter
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INFORMATION
Wer die Hl. Messe an Sonn- und Feiertagen besuchen 
möchte, wird gebeten sich zu den Sprechzeiten im Pfarrbüro 
anzumelden.
Samstag, 25.09.21 Hl. Niklaus v. Flüe
Büchenberg
18.00 Uhr Vorabendmesse

Amt für Rosa Ruppel
Drittes Sterbeamt für Frieda Helfrich
KOLLEKTE: Katholiken in der Diaspora, Diözesan-
Bonifatiuswerk

Sonntag, 26.09.21 Hl. Kosmas u. Hl. Damian
Büchenberg
10.00 Uhr Hochamt

Zweites Sterbeamt für Hildegard Schmitt
Amt für Pfr. Norbert Schneider

Mittwoch, 29.09.21 Hl. Michael, Hl. Gabriel  
u. Hl. Rafael, Erzengel Fest
Büchenberg
07.40 Uhr Rosenkranz
08.00 Uhr Amt zu Ehren der 14 Nothelfer

Freitag, 01.10.21 Hl. Theresia vom Kinde Jesus, 
Ordensfrau
Herz-Jesu-Freitag
Büchenberg
16.30 Uhr Rosenkranz
17.00 Uhr Amt zu Ehren der hl. Schutzengel für Kinder und 
Enkelkinder

Samstag, 02.10.21 Hl. Schutzengel
Herz-Mariä-Samstag
Büchenberg
18.00 Uhr Vorabendmesse

Dankamt zu Ehren der Schutzengel

Sonntag, 03.10.21 Erntedankfest
Tag der Deutschen Einheit
Büchenberg
10.00 Uhr Hochamt

Amt zur Danksagung an die Gottesmutter und für Eltern

Kath. Pfarrei Hattenhof
PFARRAMT HATTENHOF
Tel.: 06655 2709
www. katholische-kirche-hattenhof.de
E-Mail: sankt-kosmas-hattenhof@pfarrei.bistum-fulda.de
Geänderte Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Mittwoch 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen
Donnerstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag geschlossen

Donnerstag, 30.09. Hl. Hieronymus, Priester, 
Ordensgründer (420)
18:00 Uhr Rosenkranzgebet
18:30 Uhr Heilige Messe

mit Aussetzung
zur immerwährenden Hilfe

Sonntag, 03.10. 27. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für die Kirchengemeinde
10:00 Uhr HOCHAMT als Familiengottesdienst

für Helmut und Elisabeth Schreiner
für Blanka, Otto, Winfried und Günter Möller
Lek: Claudia Heil

Kath. Kirchengemeinde  
St. Jakobus, Büchenberg
Zillbacher Str. 10, 36124 Eichenzell-Büchenberg
Tel.: 06656 440, Fax: 06656 504715
Mobil: 0151 71668861 Pfr. John Roy
E-Mail: pfarrei.buechenberg@bistum-fulda.de
www.katholische-kirche-buechenberg.de
Sprechzeiten: Mi 8.45 - 10.30 Uhr, Fr 16.30 - 18.00 Uhr
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Hatt
17:00 Jugend-Gruppenstunde im Pfarrheim/Jugendraum
Roth
Ab 09:00 KRANKENKOMMUNION

Donnerstag, 30.09.2021 Hl. Hieronymus weiß
Tagesmesse
Roth
19:00 Tagesmesse

Amt f. Alte u. Kranke d. Kirchengemeinde
Kerz
17:00 Messdienerstunde-Treffen mit den neuen Messdienern 
in der Kirche

Freitag, 01.10.2021 Hl. Theresia vom Kinde Jesu 
weiß
Herz-Jesu-Freitag
Tagesmesse
Hatt
08:30 Rosenkranzgebet
09:00 Tagesmesse-Gemeinschaftsmesse der Frauen:

Amt z. Ehren d. Hl. Blutes
10:00 KRANKENKOMMUNION

Samstag, 02.10.2021 Hll. Schutzengel grün
Vorabendmesse
Hatt
17:00 Vorabendmesse:

2. Sterbeamt f. Klara Langer
Jta. f. Paul Frings, Leb. u. Verst. d. Fam. Frings u. 
Hartmann
Lek.: Werner Happ

Sonntag, 03.10.2021 27 Sonntag im Jahreskreis 
weiß
Mk 10, 2-16 Erntedankfest
Roth
08:30 Pfarramt:

Amt f. Leb. u. Verst. der Pfarrei
Amt f. Manfred Diegelmann, leb. u. verst. Angeh.
Amt f. Anneliese u. Emil Schmitt
Lek. Maria Johna

Kerz
10:00 Hochamt-Familiengottesdienst

3. Jta. f. Maria Böhm
1 Jta f. Judith Wäß, leb. u. verst. Angeh.
Amt f. Clemens Diegelmann, leb. u. verst. Angeh.
Lek.: Familiengottesdienstteam

Roth
13:30 ROSENKRANZGEBET am Steinhauck

KOLLEKTE: Für unsere Kirche

Kath. Kirchengemeinde 
Heilig Kreuz, Lütter
36124 Eichenzell-Lütter, 
Strehlhofweg 3
Tel.: 06656 8525, Fax: 06656 503329
E-Mail: heilig-kreuz-luetter@pfarrei.
bistum-fulda.de
Internet: www.katholische-kirche-luetter.de
Bürozeiten: Di. 17.00-18.00 Uhr,
Fr. 8.30-10.00 Uhr
Freitag 24.09. Freitag der 25. Woche im Jahreskreis
08:30 Uhr Heilige Messe

Pfarrbote der Pfarrei Hattenhof
vom 26. September bis 3. Oktober 2021
Wer die Heilige Messe an Sonn- u. Feiertagen mitfeiern 
möchte, der kann sich unter folgender Telefonnummer 
anmelden: 0152 36993725
Das Telefon ist zu den folgenden Zeiten besetzt:
dienstags von 10:00 bis 12:00 Uhr, mittwochs von 14:00  
bis 16:00 Uhr und freitags von 18:00 bis 19:00 Uhr
(FREITAGS KEINE Anmeldung mehr möglich von 10:00  
12:00 Uhr) BITTE KEINE SMS SCHICKEN!
Wer vergessen hat, sich für die 8:30 Uhr 
Sonntagsmesse telefonisch anzumelden, der kann 
trotzdem kommen.
Er bekommt immer noch einen Platz. Kontaktdaten 
bitte mitbringen.

Vorabendmesse um 17:00 Uhr in Rothemann
Sonntag, 26.09.2021 26. Sonntag im Jahreskreis 
grün/rot
Mk 9,38-43,47-48
PATRONATSFEST
am Kirchplatz mit anschl. Sektempfang
Hatt
10:00 Hochamt mit anschl. eucharistischem Segen:

2. Sterbeamt f. Hildegard Schwab
Jta f. Eugen Helfrich, Sohn Roger, leb. u. verst. Angeh.
Jta. f. Christopher Haggerty u. f. Albert Happ, leb. u. 
verst. Angeh.
Amt z. Ehren d. Hl. St. Kosmas u. St. Damian im bes. 
Anliegen
Amt f. Leb. u. Verst. d. Fam. Happ
Amt f. Leb. u. Verst. d. Fam. Bleuel, Neumann u. Storch
Amt f. Agatha u. Günther Baudis, Leb. u. Verst. der Fam. 
Baudis und Sigel
Amt f. Pfr. Eugen Pfahls, Christa Laibach, Brunhilde 
Hillenbrand,
Elfriede Witzel u. Otto Schlag
Lek.: Hildegunde Michel

Roth
3:30 ROSENKRANZGEBET am Steinhauck
Kerz
08:30 Pfarramt:

Amt f. Leb. u. Verst. d. Pfarrei
Amt f. Ingeborg Schellenberger u. verst. Angeh.
Lek.: Patricia Witzel
KOLLEKTE: Diaspora-Diözesan-Bonifatiuswerk

Montag, 27.09.2021 Hl. Vinzenz von Paul

Dienstag, 28.09.2021 Hl. Lioba weiß
Festtagsmesse
Kerz
18:00 Bücherei im Bürgerhaus
19:00 Festtagsmesse:

Jta. f. Emil Heil

Mittwoch, 29.09.2021 H. Michael, Hl. Gabriel  
u. Hl. Rafael weiß
Festtagsmesse
Hatt
18:30 Rosenkranzgebet
19:00 Festtagsmesse:

Amt z. Ehren d. Hl. Schutzengel
Amt f. Theo Leibold
Jta. f. Sylvia Wielender u. Angeh.
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Mittwoch, 22. September
18.30 -20.00 Uhr Chor in der Friedenskirche,

Bei Interesse: Anne Reumann Tel. 0661 9014479
19.00-19.20 Uhr gemeinsame Abendandacht in der 
Trinitatiskirche

Freitag, 24. September
19.00-19.20 Uhr gemeinsame Abendandacht in der 
Trinitatiskirche

Sonntag, 26. September
10.00 Hit-from Heaven in der Trinitatiskirche,

gehalten von den Jugendlichen mit unserer 
Jugendreferentin Marina Marth

Wochenspruch für die 39. Kalenderwoche:
„Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“ 
1. Joh. 5, 4

Montag, 27. September
19.00-19.20 Uhr gemeinsame Abendandacht in der 
Trinitatiskirche

Dienstag, 28. September
16.00-17.30 Uhr Konfirmantenunterricht in der 
Trinitatiskirche
16.00-17.00 Uhr Konfirmandenunterricht in der 
Friedenskirche

Mittwoch, 29. September
19.00-19.20 Uhr Abendandacht in der Trinitatiskirche

Freitag, 01. Oktober
19.00-19.20 Abendandacht in der Trinitatiskirche

Samstag, 02. Oktober
15.00 Uhr Taufgottesdienst in der Trinitatiskirche,

gehalten von Pfarrerin Röder

Sonntag, 03. Oktober
10.00 Uhr Familiengottesdienst zu Erntedank in der 
Friedenskirche,

gehalten von Pfarrer Failing & Team. Im Anschluss findet 
ein Kürbissuppe essen im Freien statt. Es gelten die 
momentanen Regeln.

10.00 Uhr Familiengottesdienst zu Erntedank in der 
Trinitatiskirche,

gehalten von Pfarrer Röder & Team.

Wochenspruch für die 40. Kalenderwoche:
„ Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre 
Speise zur rechten Zeit.“ Ps. 145, 15

Sonntag 26.09. 26. Sonntag im Jahreskreis
10:00 Uhr Hochamt

L1: Num 11, 25-29 L2: Jak 5, 1 - 6, 3 Ev: Mk 9, 38-
43.45.47-48
für Alfons Klüber und verstorbene Eltern und Geschwister
für Emil und Therese Mehler und lebende und 
verstorbene Angehörige der Familien Mehler und Schmitt
Messdiener: Gruppe B, L: Herr M. Fischer
Kollekte: Kollekte für das Bonifatiuswerk (Diasporasonntag)

Dienstag, 28.09. Dienstag der 26. Woche im 
Jahreskreis
08:00 Uhr Rosenkranzgebet um Bekehrung und 
Glaubensfestigung
08:30 Uhr Heilige Messe

Freitag, 01.10. Hl. Theresia vom Kinde Jesus, 
Ordensfrau (1897)
08:30 Uhr Heilige Messe

Samstag, 02.10. 27. Sonntag im Jahreskreis - 
Erntedank
18:00 Uhr Vorabendmesse

L1:Gen 2, 18-24, L2: Hebr 2, 9-11 Ev: Mk 10, 2-16
als Jahresgedächtnis für Lothar Brehl
für Franz Pluskal, lebende und verstorbene Angehörige
für lebende und verstorbene Mitglieder der kfd Lütter
für Josef und Berta Schmitt und lebende und verstorbene 
Angehörige der Familien Mehler und Schmitt
Messdiener: Gruppe C, L: Frau T. Schlag
Kollekte: für unsere Kirche

Sonntag, 03.10. 27. Sonntag im Jahreskreis - 
Erntedank
10:00 Uhr Kinderkirche in der Heilig Kreuz-Kirche

Evangelische 
Kirchengemeinde 
Bronnzell-
Eichenzell
Pfarrer Edwin Röder
Roter Graben 4, 36124 Eichenzell
Tel.: 06659 918692, Fax.: 06659 915867
E-Mail: Edwin.Roeder@ekkw.de
Gemeindebüro Eichenzell, Tel.: 06659 918692
Öffnungszeiten: dienstags 8.00-11.45 Uhr, donnerstags 
10.15-14.00 Uhr und freitags 8.00-13.00 Uhr
Trinitatiskirche, Fasaneriestraße 7, 36124 Eichenzell (neben 
altem Friedhof)
Pfarrer Jonas Failing
Wartburgstraße 1, 36043 Fulda
Tel.: 0661 42434, Fax: 0661 9426896
E-Mail: Jonas.Failing@ekkw.de
Gemeindebüro Bronnzell, Tel.: 0661 42434
Öffnungszeiten: dienstags 12.00-14.00 Uhr und donnerstags 
8.00-10.00 Uhr
Allgemeine Informationen zu den Veranstaltungen 
und Gottesdiensten:
Die Präsenzgottesdienste werden unter der Einhaltung 
der gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen gefeiert. 
Vorherige Anmeldung zum Gottesdienst: telefonisch, in den 
Bürzeiten,Pfarramt Eichenzell
oder über unsere Homepage www.kirche-bz-ez.de / 
Churchevents Foto: Manfred Schwab
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Wir bitten um Beachtung:
Im Landkreis Fulda gilt derzeit die 3G-Regel.
Daher dürfen wir im Moment für die Gruppen und Kreise
nur Geimpfte, Genesene und Getestete einladen.
Gottesdienste sind von dieser Regelung allerdings 
ausgenommen!

Samstag, 25. September
10.00 Uhr Konfirmations-Gottesdienst (Gruppe 1),

in der evang. Kirche Neuhof
14.00 Uhr Konfirmations-Gottesdienst (Gruppe 2),

in der evang. Kirche Neuhof
(beide Gruppen Pfarrer Holger Biehn)
Die Konfirmationsgottesdienste sind nur für geladene 
Gäste geöffnet.

Sonntag, 26. September - 17. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst, in Flieden

(Lektor Günter Ungermann)
Anmeldungen unter www.ekfn.de
oder telefonisch auf den Pfarrämtern.

10.00 Uhr Konfirmations-Gottesdienst (Gruppe 3),
in der evang. Kirche Neuhof

14.00 Uhr Konfirmations-Gottesdienst (Gruppe 4),
in der evang. Kirche Neuhof
(beide Gruppen Pfarrer Holger Biehn)
Die Konfirmationsgottesdienste sind nur für geladene 
Gäste geöffnet.

Wochenspruch:
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.
(1. Johannes 5, 4c)

Montag, 27. September
11.00 Uhr Dankandacht der Konfirmierten, in Flieden

(Pfarrer Holger Biehn)
Nur für die Konfirmierten oder mit Familien.

Donnerstag, 30. September
16.00 Uhr Konfi-Unterricht für die neue Gruppe 2021/2022, 
in Neuhof

Sonntag, 3. Oktober - Erntedankfest
08.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, in der evang. Kirche 
Flieden

(Pfarrerin Anke Haendler-Kläsener u. Pfarrer Holger 
Biehn)

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, in der evang. Kirche 
Neuhof

(Pfarrerin Anke Haendler-Kläsener u. Pfarrer Holger 
Biehn)
Anmeldungen unter www.ekfn.de
oder telefonisch auf den Pfarrämtern.

15.00 Uhr Dankandacht der Bergleute, in St. Michael Neuhof
(Pfarrer i. R. Manfred Knieper u. Bergleute)

Erntedank-Gaben
Im Erntedankgottesdienst danken wir Gott für alle Gaben der 
eingeholten Ernte und freuen uns über einen reich gedeckten 
Altar.
Wenn Sie etwas für den Erntedank-Altar geben möchten,
melden Sie sich bitte bei unseren Küsterinnen, diese nehmen 
die Gaben nach Absprache sehr gerne entgegen!
Frau Regenbrecht: Tel. 06655-7400045
Frau Weidner: Tel. 06655-749426

 

Eine Initiative des Kirchenkreises Hanau
in Verbindung mit Hitradio FFH

Die Kirchengemeinde Bronnzell-Eichenzell 
lädt ein zu einem besonderen Gottesdienst

26.09.
10 UHR

TRINITATISKIRCHE
FASANERIESTR. 7 • EICHENZELL

26.09. TRINITATISKIRCHE

Irgendwann
     ist Jetzt
Irgendwann
     ist JetztMax
Giesinger

Evangelische 
Kirchengemeinde 
Flieden-Neuhof
Internet: http://www.ekfn.de
Zuständig für die Eichenzeller Ortsteile:
Büchenberg, Döllbach, Zillbach;
für alle Ortsteile der Gemeinde Flieden;
für die Kalbacher Ortsteile:
Mittelkalbach, Niederkalbach, Eichenried und Veitsteinbach;
für die Neuhofer Ortsteile:
Dorfborn, Hauswurz, Kauppen, Neuhof, Rommerz, 
Tiefengruben; sowie für Freiensteinau-Weidenau.
Pfarrbüro Flieden-Neuhof
Siglinde Schäfer
Telefon: 06655 2702
E-Mail: pfarramt1.flieden-neuhof@ekkw.de
Albert-Schweitzer-Straße 5, 36119 Neuhof
Kontaktaufnahme bitte schriftlich, per E-Mail oder 
telefonisch.
Pfarramt 1
Pfarrerin Anke Haendler-Kläsener
Heinrichstraße 3, 36103 Flieden
Tel.: 06655 74158 und 06655 919366
E-Mail: Anke.Haendler-Klaesener@ekkw.de
Pfarramt 2
Pfarrer Holger Biehn
Gerhard-Benzing-Straße 6, 36103 Flieden
Tel.: 06655 749353
E-Mail: pfarramt2.flieden-neuhof@ekkw.de
WhatsApp: +49 160 99423592
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Konfirmationen am Samstag, 25. September 2021
Gruppe 1:
Marlon Hainbuch, Hauptstraße 10, Flieden
Valerie Happ, Schlüchterner Straße 6, Flieden
Sverre Jehnert, Schachtstraße 22, Neuhof
Luis Koszudowski, Am Berishof 15, Magdlos
Nico Link, Rhönstraße 8, Flieden
Gruppe 2:
Noel Druschel, Bahnhofstraße 10, Flieden
Emelie Larbig, Schwester-Elmara-Weg 12, Flieden
Valentin Lingelbach, Fritz-Tölle-Straße 10, Flieden
Nelly Schauer, Marienstraße 10, Flieden
Neele Skowronnek, Fritz-Tölle-Straße 8, Flieden

Konfirmationen am Sonntag, 26. September 2021
Gruppe 3:
Noah Bernotat, Kronhofstraße 22, Neuhof
Hannah Dittmar, Memelstraße 2a, Neuhof
Alea-Vanessa Neuß, Lilienstraße 24, Hattenhof
Magdalena Schleth, Lindenstraße 10, Flieden
Jessica Weß, Gieseler Straße 21, Neuhof
Merlin Wetter, Am Fuchsberg 9, Rommerz
Gruppe 4:
Samuel Betz, Hessenstraße 2a, Niederkalbach
Madita Gesang, Am Aschenbach 2, Hauswurz
Isabelle Kaden, Tilsiter Straße 13, Neuhof
Tim Röhling, Am Mühlenberg 1, Giesel
Mika Schleicher, Morikestraße 11, Rommerz
Aaron Witzel, Weinstraße 18, Neuhof

Vereine und Verbände

Jagdgenossenschaft 
Hattenhof
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung findet am

Freitag, den 1. Oktober 2021 um 20:00 Uhr
im Bürgerhaus Hattenhof

statt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Protokoll 2020
3. Vorlage des Haushaltsplanes 2021
4. Entlastung des gesamten Vorstandes
5. Beschlusserfassung über die Verwendung des Jagderlöses
6. Neuwahlen des gesamten Vorstandes
7. Die Gäste haben das Wort
8. Verschiedenes

Gerhard Langer
Jagdvorsteher

Tel.: 06655 4171

Handwerker- und 
Kulturverein 1894 Eichenzell
Eichenzeller Grillabend im 
Handwerkerhaus
Herzliche Einladung
Wann: Freitag 24.09.2021 ab 16:30 Uhr
Wo: Im Freibereich des Eichenzeller Handwerkerhaus

Was wird geboten:
• Leckere hausgemachte Bratwürste
• Herzhafte Steaks
• Kühle Getränke zu gewohnt günstigen Preisen
• Flotte Unterhaltungsmusik

• Corona-konforme Bewirtschaftungshütte mit Selbstbedienung
• Großzügige Biergartenbestuhlung in freier Natur
Bei schlechtem Wetter im gemütlichen Handwerkerhaus.  
Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften.
Wir freuen uns wieder auf zahlreiches Kommen und nette Gespräche mit 
unseren Handwerkerfreunden.
Vorankündigung: Freitag 29.10.2021 ab 16:30 Uhr zünftiges 
Haxenessen mit leckeren „Michels Haxen“. Um Voranmeldung 
wird gebeten (bei Udo Bauch, Tel.: 06659 2825 oder Michael 
Hohmann, Tel.: 0160 7233859).

KAB Eichenzell
Fahrt zum Früchteteppich  
am 21.10.2021
Veranstaltung der kfd und der KAB
Am Donnerstag, 21.10.2021 wollen wir nach Sargenzell fahren.  
Wir treffen uns am Parkplatz der VR Bank Eichenzell.  
Um 14.30 Uhr fahren in Fahrgemeinschaften und haben um 15.30 Uhr 
eine Gruppenführung. Wir wollen dann bei Kaffee und Kuchen den Tag 
gemütlich ausklingen lassen.
„Daniel in der Löwengrube“ ist das diesjährige Motto.
Der Sklave Daniel kann Träume deuten und wird deshalb zum 
wichtigsten Berater des Königs. Doch seine Neider verschwören sich 
gegen ihn und werfen ihn in die Löwengrube. Der König findet Daniel 
überraschenderweise in der Löwengrube unversehrt.
Das große Gemälde auf dem Boden der Alten Kirche löst das Gefühl von 
Einsamkeit aus. Zugleich sieht man Angst, aber auch Zuversicht und 
Hoffnung in diesem Bild.
Es passt gut zu unserer Zeit. Corona und die Folgemaßnahmen haben alle 
diese Gefühle bei Menschen verursacht.
Die Corona Vorschriften sind zu beachten (3G-Regelung)
Anmeldung bei Mechtild Bing, Tel. 1492 oder Familie Wolfschlag, Tel. 2376

Rhönklub ZV Eichenzell

Kartoffelfest am Turm
26.09.2021

Treffen:  
15.00 Uhr
Parkplatz Wartturm

Angelika Jestädt  06659/4820

Wir eröffnen unser Fest
mit einer kurzen Wanderung

die am Parkplatz Wartturm
beginnt. Die  Strecke ist für

geländegängige Kinderwagen
geeignet.

Wie immer gibt es Spiel und 
Spaß und leckere Speisen 
rund um die tolle Knolle.

Hierzu sind alle jungen Familien, Mitglieder des Rhönklubs 
und wanderbegeisterte recht herzlich eingeladen.
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Wir sagen „Danke“ für 17 tolle Monate  
am Wartturm

Als sich im Frühjahr 2020 abzeichnete, dass wir mit unseren 
Ehrenamtlichen vom Rhönklub Eichenzell den Anforderungen einer 
corona-konformen Bewirtung durch den Verein nicht nachkommen 
können, hat sich der Vorstand sehr gefreut, in Zusammenarbeit mit 
Vereinsmitglied Patrick Bohl eine Alternative gefunden zu haben.
Die Idee, sich für diese so schwere Zeit gegenseitig zu unterstützen, 
sahen wir als ein sinnvolles Experiment und waren echt begeistert, wie 
gut es angenommen wurde und sich mit jeder weiteren Woche zu einer 
Bereicherung für die ganze Gemeinde und darüber hinaus entwickelte.
Unter Einhaltung der jeweils gültigen Corona-Bestimmungen schenkte 
uns Patrick Bohl mit seinem Team 17 wunderschöne Monate. So viele 
Leute waren einfach nur dankbar, mal für ein paar Stunden ihrem Stress 
zu entfliehen.
In gemütlicher Runde die Natur und schöne Aussicht genießen, sich 
einem erfrischendem Getränk und auch einer guten Auswahl an 
Gerichten den Hunger stillen, hat einfach nur gut getan. Auch die Kinder 
wurden nicht vergessen, eine Vielfallt an Spielgeräten sorgte auch für die 
Jüngsten für einen schönen Ausgleich.

Kartoffelfest mit den Gewinnern
Die enge Zusammenarbeit mit Bohl und dem Vorstandsteam ermöglichte 
uns, viele unserer liebgewordenen Aktionen und Wanderungen in dieser 
verrückten Zeit trotz allem stattfinden zu lassen und an unserem schönen 
Wartturmgelände den Abschluss zu machen.
Geli Jestädt konnte sich für ihre Aktionen für die jungen Familien und 
Jugend immer einen Tipp holen und bekam sehr viel Unterstützung vom 
immer gut gelaunten Team am Türmchen.
Stellvertretend für die vielen Unterstützungen möchte Geli Jestädt die 
Osteraktion erwähnen.
Hier ging coronatechnisch eigentlich nichts. Man durfte sich nur mit zwei 
Haushalten treffen. Mit einem Actionbound (digitale Schnitzeljagd) lud 
sie die Jugendlichen und junge Familien ein, die vielen Rätsel im Dorf 
zu lösen und sich am Wartturm dann eine Belohnung abzuholen. Was 
als kleine Idee begann, begeisterte hier mehr als 100 Teilnehmer, die 
innerhalb von drei Wochen dem Corona-Alltag entfliehen konnten.  
„Das hätten wir so nie anbieten können“, bestätigt Geli.

Kinder holen sich ihre Belohnung ab
Große Konzerte oder mal ins Theater gehen, alles nicht. Aber mal was 
Anderes sehen und vor allem auch mal wieder Livemusik hören, das ging 
am Eichenzeller Wartturm. Der Rhönklub möchte auch hier Patrick Bohl 
danken, dies möglich gemacht zu haben. Es war und ist eine absolute 
Bereicherung.
Sehnten oder sehnen wir uns doch alle nach ein bisschen Erholung vom 
Homeschooling und Homeoffice.

Aber nun, müssen wir Abschied nehmen. „Auch wenn es von Anfang an 
klar war, dass es nur eine Corona-Lösung war, sind sicher nicht nur der 
Vorstand und die Mitglieder des Rhönklubs sehr traurig, dass nun diese 
tolle Zeit zu Ende geht.“, sagt Michael Mayer.
Wir werden mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
versuchen, allen Freunden der Wartturmanlage auch weiterhin schöne 
Stunden zu ermöglichen. Bitten aber auch alle um Verständnis, dass wir 
das, was uns Bohl und sein Team ermöglicht haben, nicht eins zu eins 
umsetzen können.
Am 3. Oktober endet die Saison am Wartturm und danach werden wir, je 
nach Wetterlage, die Turmanlage öffnen.
Wir wünschen unserem Vereinsmitglied Patrick Bohl für sein 
Unternehmen alles Gute und freuen uns, dass er uns als Ratgeber auch 
weiterhin zur Seite steht.

Marionettentheater für die Kinder
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Reitclub Fulda e.V.
Ankündigung Reitturnier 25.09.2021  
Schloss Fasanerie

Eine Initiative von:

REITANLAGE SCHLOSS FASANERIE

REITCLUB FULDA E.V.

25.- 26. September 2021

SPRING-UND  
DRESSURTURNIER

Vielen Dank an alle Sponsoren, Partner  
und Unterstützer!

Mittwoch, 29.09.2021
16.00 Uhr

Die Autorin Sandra Cas wird 
ihre beiden Bücher „Der 
Reiher vom Weiher“ und 
„Schwanengesang“ vorstellen 
und daraus vorlesen. 

In den Büchern für Kinder und Erwachsene kann man die 
verschiedenen Tiere rund um den Weiher am Gerbachshof in 
Eichenzell kennenlernen und so manches Abenteuer 
miterleben. 

Es gibt Freundschaften 
unter den Tieren, die man 
nicht erwartet 
und eine helfende 
Gemeinschaft, die durch 
ihren Mut Schlimmeres 
verhindert.

Anmeldungen  Geli Jestädt  01523 3793738 
Teilnehmeranzahl ist begrenzt 
Einhaltung aktueller Corona Verordnungen

Seid ihr neugierig auf die Erlebnisse der Tiere ?

Spielen ist nicht nur ein Zeitvertreib
Mit voller Begeisterung konnten sich alle Teilnehmer am 03.09.21 beim 
Spieleabend des Rhönklubs ihrer Spielleidenschaft hingeben.
Bei den vielen mitgebrachten Gesellschaftsspielen war es nicht ganz 
einfach sich für ein Spiel zu entscheiden, doch dann ging es ganz schnell, 
wer mit wem welches Spiel als erstes bespielen möchte.
Und so verging die Zeit mit Karten-, Würfelspielen und einem Camel-
Rennen sehr schnell.
Aber für alle war klar: „Wir wollen heute auf alle Fälle auch noch 
Werwolf spielen.“
Selbst Neueinsteiger konnten sich nach einer ausgiebigen Spieleinführung 
sehr schnell auf das interessante Rollenspiel einlassen und es wurde 
richtig gut diskutiert und gemeinsam gerätselt, wer denn dieses Mal zu 
den „Werwölfen“ im Spiel gehört.
Die Zeit verging wie im Flug und das Aufhören viel selbst den Jüngsten 
sehr schwer, auch wenn die Müdigkeit bei vielen schon zu sehen war.
Am Ende musste das Team der Jugendleitung aber versprechen, das 
Ganze wieder zu wiederholen.
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Weihnachtsbaumteam 
Kerzell - Aktion: 
Straßenkinder Kenias
WBT-Kerzell e.V.
Ordentliche Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung des WBT-Kerzell e.V. findet am

Freitag, 29. Oktober 2021, 19:00 Uhr
in der Gastwirtschaft „Waidmannsheil“ Kerzell

statt.
Hierzu sind alle aktiven und passiven Mitglieder herzlich eingeladen.
Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Jan Wloka
2. Totengedenken
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und 

Beschlussfähigkeit
4. Jahresbericht des Vorstandes
5. Bericht des Kassenprüfers
6. Entlastung des Vorstandes
7. Neuwahl des Vorstandes
8. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sollten dem 1. Vorsitzenden Jan Wloka 
bis spätestens 15.10.2021 vorliegen. Der Vorstand bittet um 
Unterstützung der Vereinsarbeit durch rege Teilnahme.
Wir weisen darauf hin, dass die zum Zeitpunkt der Versammlung
geltenden Corona-Regeln von allen teilnehmenden Mitgliedern 
eingehalten werden müssen.

Für den Vorstand des WBT-Kerzell e.V.
„Projekt Straßenkinder Kenias“

Barbara Reith

kfd Lütter
Jahreshauptversammlung  
mit Neuwahlen
Donnerstag, 30.09.2021, um 19:30 Uhr
im Bürgerhaus in Lütter
Tageordnung:
• Begrüßung
• Totenehrung
• Bericht der 1. Sprecherin
• Bericht der Schriftführerin
• Bericht der Kassiererin
• Bericht der Arbeitskreise
• Entlastung des Führungsteams
• Neuwahl des Führungsteams
• Aufnahme neuer Mitglieder
• Verschiedenes
Anschließend laden wir zu einem gemütlichen Beisammensein bei einem 
kleinen Imbiss (corona-konform) ein.
Wir bitten um Teilnahme und freuen uns auf Euer Kommen!!!
Telefonische Anmeldung bis zum 27.09.2021
bei Christine Wolter-Görs, Tel.: 06656 919665

Erntedankgottesdienst
Samstag, 02.10.2021
um 18:00 Uhr in der Pfarrkirche
(für lebende und verstorbene Mitglieder unserer kfd)
SPENDEN FÜR DEN ERNTEDANKALTAR
können bis zum 01.10.2021 in der Kirche hinterlegt werden!
Wir bitten euch wieder um Blumen und Früchte aus Garten und Feld 
für den Erntedankaltar - gerne auch Konserven und Marmeladen. Die 
Spenden werden wir später zur „Fuldaer Tafel“ bringen.
Wir danken euch schon im Voraus recht herzlich!!!

Vereinsgemeinschaft 
Büchenberg
Einladung zur 
Jahreshauptversammlung
Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Donnerstag, 
23.09.2021, um 19:30 Uhr im Vereinsraum im Bürgerhaus Büchenberg 
statt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des 1. Vorstandes
4. Bericht des Kassenwartes
5. Bericht der Kassenprüfen
6. Terminplanung der Büchenberger Vereine für 2022
7. Verschiedenes
Anträge für die Tagesordnung müssen beim 1. Vorsitzenden Hubert Aha 
bis spätestens einen Tag vor der Jahreshauptversammlung in schriftlicher 
Form eingereicht werden.
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten.
Die Sitzung wird nach den aktuellen Corona-Vorgaben durchgeführt.

Hubert Aha
1. Vorsitzender

SG Rot-Weiß  
Büchenberg

 

OOOkkktttooobbbeeerrrfffeeesssttt   dddeeerrr   SSSGGG   BBBüüüccchhheeennnbbbeeerrrggg   
   
Die SG Büchenberg veranstaltet vom 26.09. – 27.09.2021 ihr 
diesjähriges Oktoberfest. 
 
Neben bayrischen Schmankerln wie Leberkäs’-Brötchen, Weißwurst 
und Brezel sowie deftigen Grillspezialitäten und süffigem Will-
Festbier werden natürlich auch sportliche Höhepunkte geboten. 
 
Sonntag, 26.09.2021 
 
Ab 09:00 Uhr: verschiedene Jugendspiele 
 
Ab 11:00 Uhr : Frühschoppen auf der Sporthausterrasse mit  
   Will-Festbier 
 
12:45 Uhr: Spiel der II. Mannschaft 
                             SG Büchenberg/Rothemann II – SG Reulbach/Brand III 
 
15:30 Uhr: Spiel der I. Mannschaft 
                             SG Büchenberg – SG Reulbach/Brand 
 
Ab 14:30 Uhr: Kaffee und Kuchen auf der Sporthausterrasse 
 
 
Montag, 27.09.2021 
 
Ab 18:30 Uhr: Gemütliches Beisammensein 
 
Wir haben knusprige Haxe mit Kraut und Brot im Angebot. 
 
Natürlich hat auch unser Grillhaus geöffnet. 
 
Die SG Büchenberg freut sich auf Euer zahlreiches 
Erscheinen und wünscht allen Gästen einen schönen  
Aufenthalt!! 

 

 

 

 

 

Foto: Manfred Schwab
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kfd Rönshausen/Melters
Büchertauschbasar
Samstag, 25. September 2021
Wir laden alle Interessierten endlich wieder mal zu unserem Tauschbasar 
im Frauenraum in Rönshausen ein.
Am Samstag, 25. September 2021 können von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
wieder Bücher getauscht oder ausgeliehen werden.
Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Wander- und 
Radsportfreunde Welkers
Samstag 25.09.2021   
Kult-Radtour nach Lohr
Die beliebte Kult-Radtour führen wir dieses Jahr bereits Ende September 
durch.
Treffpunkt ist am 25.09.2021 um 07.30 Uhr an der Sitzbankgruppe in 
Welkers am Sportplatz.
Auf gut befahrbaren Feld- und Waldwegen und verkehrsarmen Straßen 
fahren wir auf dem R2 durch das Tal der lieblichen Sinn und begleiten das 
mäandernde Flüsschen bis an seine Mündung in die fränkische Saale.  
Ab Gemünden radeln wir direkt am Main genussreich die letzten 
Kilometer bis nach Lohr. Hier kehren wir ein und lassen die Tour mit 
fränkischen Köstlichkeiten ausklingen.
Mit der Bahn geht es zurück nach Welkers. Da es um diese 
Jahreszeit schon zeitig dunkel wird, empfehlen wir eine geeignete 
Fahrradbeleuchtung mitzunehmen. Die Streckenlänge beträgt ca. 85 km. 
Tourguides sind Tanja und Christof Bug.
Die Anmeldung erfolgt unter tanja.bug@wanderfreunde-welkers.de
Die Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins erfolgt gemäß den 
Haftungsregelungen der Vereinssatzung. Bitte nehmt für die Bahnfahrt 
eine FFP2-Maske mit. Falls wir in der Gastronomie nicht draußen 
sitzen können, gilt die 3G-Regel. Man braucht also einen Impf- oder 
Genesungsnachweis oder einen aktuellen Test.

Ich bin für Sie da...

Sebastian Schäfer

Ihr Gebietsverkaufsleiter vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 0175 5951089
Fax: 06643 9627-78

s.schaefer@wittich-herbstein.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Anzeigen-Annahmeschlussbeim Verlagmontags, 8.00 Uhrbei Feiertagsvorverlegungeinen Werktag früher


